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I n h a l t



Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der
Basis des zurzeit gültigen ausführlichen Verkaufsprospekts
und der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit
den Besonderen Vertragsbedingungen. Es ist nicht gestattet,
von diesem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärun-
gen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der
Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in die-
sem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko
des Käufers. Dieser Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den
jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresbe-
richts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber
auch der Halbjahresbericht vor Vertragsabschluss anzubieten.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und
Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches
Recht zugrunde gelegt. Gemäß § 23 Abs. 2 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis,
sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat. Laut § 123 InvG sind sämtliche Verkaufsunterlagen in deut-
scher Sprache abzufassen. Die Kapitalanlagegesellschaft wird
ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deut-
scher Sprache führen.
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3Grundlagen

Das Sondervermögen Santander Mix OP ist ein „richtlinienkon-
formes Sondervermögen“ im Sinne des Investmentgesetzes
(InvG). Es wird von der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft
mbH (im Folgenden: „Gesellschaft“ genannt) verwaltet. Die Ver-
waltung des Sondervermögens besteht vor allem darin, das von
den Anlegern bei der Gesellschaft eingelegte Geld unter Beach-
tung des Grundsatzes der Risikomischung in verschiedenen Ver-
mögensgegenständen gesondert vom Vermögen der Gesellschaft
anzulegen. Das Sondervermögen gehört nicht zur Insolvenzmas-
se der Gesellschaft.

In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft das Geld
anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten
hat, ergibt sich aus dem Investmentgesetz und den Vertragsbedin-
gungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der
Gesellschaft regeln. Die Vertragsbedingungen umfassen einen
Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine“ und
„Besondere Vertragsbedingungen“). Die Verwendung der Ver-
tragsbedingungen für ein Sondervermögen unterliegt ebenso wie
die Änderung der Vertragsbedingungen grundsätzlich der Geneh-
migungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin). Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich die Vor-
schrift in den „Besonderen Vertragsbedingungen“, die die
Vergütungen und Aufwendungserstattungen zum Gegenstand hat,
mit denen das Sondervermögen belastet werden kann. Für das
Sondervermögen Santander Mix OP ist das § 30 der „Besonderen
Vertragsbedingungen“ (Einzelheiten zu den Vergütungen und
Aufwendungserstattungen siehe „Ausgabe- und Rücknahmeprei-
se und Kosten“ und „Verwaltungs- und sonstige Kosten“). Än-
derungen der Anlagegrundsätze des Sondervermögens bedürfen
zusätzlich der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft.

Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Ver-
tragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahres-
berichte sind kostenlos bei der Gesellschaft, der Oppenheim 
Fonds Trust GmbH sowie im Internet unter www.oppenheim-
fonds.de erhältlich.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risiko-
managements dieses Sondervermögens, die Risikomanagement-
methoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und
Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenstän-

den sind in schriftlicher Form bei der Gesellschaft oder der
Oppenheim Fonds Trust GmbH erhältlich. 

Die Vertragsbedingungen sind in diesem Prospekt abgedruckt 
(s. S. 24). Die Vertragsbedingungen können von der Gesellschaft
geändert werden. Die vorgesehenen Änderungen werden im
elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Internet
unter www.oppenheim-fonds.de bekannt gemacht.

Die Änderungen treten frühestens drei Monate nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Die BaFin kann einen früheren Zeit-
punkt des Inkrafttretens bestimmen. Änderungen von Regelungen
zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühes-
tens 13 Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen
der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermögens treten
ebenfalls frühestens 13 Monate nach Bekanntmachung in Kraft
und sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft
den Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an anderen
Sondervermögen kostenlos umzutauschen.

Im Rahmen der Vertragsbedingungen kann die Gesellschaft die
tatsächlich verfolgte Anlagepolitik des Sondervermögens jeder-
zeit gegebenenfalls auch wesentlich verändern. Über eine solche
Änderung wird die Gesellschaft im nächsten Jahres-/Halbjahres-
bericht berichten.

Verwaltungsgesellschaft

Das Sondervermögen wird von der 1971 gegründeten Oppenheim
Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln verwaltet.

Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Investmentgesetzes (InvG) in der Rechtsform einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH darf seit 1971
Wertpapier-Sondervermögen verwalten. Ferner darf die Gesell-
schaft auch Geldmarkt-Sondervermögen (seit September 1994)
sowie Investmentfondsanteil-, Gemischte Wertpapier-, Grund-
stücks- und Altersvorsorge-Sondervermögen (seit Oktober 1998)
verwalten. Nach der Anpassung an das Investmentgesetz darf die
Gesellschaft seit 2004 richtlinienkonforme Sondervermögen,
Gemischte Sondervermögen sowie Dach-Sondervermögen mit
zusätzlichen Risiken verwalten.
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Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates und den Gesellschafterkreis sowie
über die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals finden
Sie am Schluss des Verkaufsprospekts.

Informationen über das Abstimmungsverhalten und die Abstim-
mungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf der Homepage der
Oppenheim Fonds Trust GmbH (www.oppenheim-fonds.de).

Depotbank

Firma, Rechtsform, Sitz und Haupttätigkeit
Das Investmentgesetz sieht eine Trennung der Verwaltung und der
Verwahrung von Sondervermögen vor. Mit der Verwahrung der
Vermögensgegenstände des Sondervermögens hat die Gesellschaft
ein anderes Kreditinstitut als Depotbank beauftragt. 

Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperr-
depots bzw. auf Sperrkonten. Sie hat insbesondere dafür zu sorgen,
dass die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen und die Berech-
nung des Wertes der Anteile den Vorschriften des Investment-
gesetzes und den Vertragsbedingungen entsprechen. Weiterhin hat
sie darauf zu achten, dass bei den für das Sondervermögen ge-
tätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen
in ihre Verwahrung gelangt und die Erträge des Sondervermögens
gemäß den Vorschriften des Investmentgesetzes und den Vertrags-
bedingungen verwendet werden. Sie hat darüber hinaus zu prüfen,
ob die Anlage von Vermögensgegenständen auf Sperrkonten eines
anderen Kreditinstitutes mit dem Investmentgesetz und den
Vertragsbedingungen vereinbar ist. Wenn dies der Fall ist, hat sie
ihre Zustimmung zu der Anlage zu erteilen. 

Der Wert des Sondervermögens sowie der Wert der Anteile werden
von der Gesellschaft unter Kontrolle der Depotbank ermittelt.

Für das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen
hat das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesell-
schaft auf Aktien mit Sitz in 50667 Köln, Unter Sachsenhausen 4,
das Amt der Depotbank übernommen. Die Depotbank ist Kredit-
institut nach deutschem Recht, dessen Haupttätigkeit auf das Ein-
lagen- und das Wertpapiergeschäft entfällt.

Sondervermögen

Bezeichnung, Zeitpunkt der Bildung, Anteilklassen, Laufzeit
Das Sondervermögen Santander Mix OP/ISIN DE0009799213
wurde am 2. Mai 2000 für unbestimmte Dauer aufgelegt. Die
Anteilinhaber sind entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Mit-
eigentümer bzw. Gläubiger nach Bruchteilen am Vermögen des
Fonds beteiligt. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und ver-
briefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der Gesellschaft.
Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Verschiedene
Anteilklassen werden zunächst nicht gebildet. Das Sondervermö-
gen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion.

Anlageziele, Anlagegrundsätze und -grenzen
Anlageziel
Die Auswahl der Werte für den Santander Mix OP erfolgt mit der
Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem
ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. 

Anlagegrundsätze
Der jeweilige Mindestanteil der Aktien und verzinslichen 
Wertpapiere darf 25 % des Wertpapierbestandes nicht unter-
schreiten. Darüber hinaus können für das Sondervermögen die
nach dem InvG und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermö-
gensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für das
Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben,
die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen
zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. 

Anlageinstrumente im Einzelnen
Bei den für das Sondervermögen erwerbbaren Wertpapieren han-
delt es sich im Einzelnen um Wertpapiere gemäß § 47 InvG,
Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Index-
zertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere markt-
fähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumen-
te oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile gemäß § 50
InvG, Derivate gemäß § 51 InvG und sonstige Anlageinstrumen-
te gemäß § 52 InvG in- und ausländischer Aussteller. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wert-
papiere in- und ausländischer Aussteller erwerben, 
1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum
amtlichen Markt zugelassen oder in einen anderen organi-
sierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen sind,

2. wenn sie an einer der im Anhang zu den Besonderen Ver-
tragsbedingungen dieses Fonds aufgeführten Börsen zum
amtlichen Markt zugelassen oder in einen der aufgeführten
organisierten Märkte einbezogen sind.

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, wenn
nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung zu einer der unter
1. und 2. genannten Börsen oder organisierten Märkte beantragt
werden muss, und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb
eines Jahres nach Ausgabe erfolgt.

Außerdem dürfen Wertpapiere auch in Form von Aktien erworben
werden, die dem Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln zustehen oder in Ausübung von Bezugs-
rechten, die zum Sondervermögen gehören.

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern sich die Wert-
papiere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, im Sondervermö-
gen befinden können.

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen daneben ferner
Bankguthaben gemäß § 49 InvG halten.

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen außerdem Geld-
marktinstrumente gemäß § 48 InvG erwerben. Geldmarktinstru-
mente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt
gehandelt werden sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeit-
punkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine Laufzeit bzw.
Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. Sofern ihre
Laufzeit länger als zwölf Monate ist, muss ihre Verzinsung regel-
mäßig, mindestens einmal in zwölf Monaten, marktgerecht ange-
passt werden. 
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Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente folgender
Aussteller erworben werden: 
1. vom Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land,

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, 

2. von einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder
einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörperschaft
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum,

3. von der Europäischen Union oder einem Staat, der Mitglied
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung ist,

4. von einer Zentralbank eines Mitgliedstaats der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, der Europäischen Zentral-
bank oder der Europäischen Investitionsbank,

5. von einer internationalen Organisation, der auch die Bundes-
republik Deutschland als Vollmitglied angehört,

6. von einem Unternehmen, dessen Wertpapiere an einer inlän-
dischen oder ausländischen Börse zum amtlichen Markt oder
organisierten Markt zugelassen sind,

7. von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen
Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind,

8. von einem Unternehmen, dessen Eigenkapital mindestens 
10 Millionen Euro beträgt und das seinen Jahresabschluss
nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des
Rates vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von Gesell-
schaften bestimmter Rechtsformen, zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 18. Juli 2003 erstellt, 

9. von einem Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes, wenn ein anderes Unternehmen desselben
Konzerns, das die Anforderungen der Nummer 6., 7. oder 8.
erfüllt, für die Verzinsung und Rückzahlung dieser Geld-
marktinstrumente die Gewährleistung übernommen hat,

10. von einem Rechtsträger, dessen Geschäftsbetrieb darauf
gerichtet ist, wertpapiermäßig unterlegte Verbindlichkeiten
im Markt zu platzieren, sofern der Rechtsträger über Kredit-
linien eines Kreditinstituts zur Liquiditätssicherung verfügt.

Für sämtliche genannten Geldmarktinstrumente muss ein aus-
reichender Einlagen- und Anlegerschutz bestehen, z. B. in Form
eines Investmentgrade-Ratings. Als „Investmentgrade“ bezeichnet
man eine Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen
der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Die
Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens auch Geld-
marktinstrumente erwerben, für deren Verzinsung und Rückzah-
lung einer der in den vorgenannten Nr. 1 bis 5 oder Nr. 7 bezeich-
neten Aussteller die Gewährleistung übernommen hat.

Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
Der jeweilige Mindestanteil der Aktien und verzinslichen Wert-
papiere darf 25 % des Wertpapierbestandes nicht unterschreiten.
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Wertes des Sonder-
vermögens erworben werden.

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
desselben Ausstellers (Schuldners) bis zu 10 % des Sonderver-
mögens anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des
Sondervermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus dürfen
lediglich 5 % des Sondervermögens in Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten desselben Ausstellers angelegt werden.

In Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen besonderer
öffentlicher Aussteller darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 %
des Wertes des Sondervermögens anlegen. 

In gedeckten Schuldverschreibungen darf die Gesellschaft jeweils
bis zu 25 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Sofern in
diesen Schuldverschreibungen mehr als 5 % des Wertes des
Sondervermögens angelegt werden, so darf der Gesamtwert die-
ser Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen.

Die Gesellschaft darf für ein Sondervermögen bei ein und dersel-
ben Einrichtung nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermö-
gens in einer Kombination der folgenden Vermögensgegenstände
anlegen:
__ von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere und Geldmarkt-

instrumente,
__ Bankguthaben bei dieser Einrichtung,
__ von dieser Einrichtung erworbene Derivate, die nicht zum

Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen orga-
nisierten Markt einbezogen sind.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumenten, bei denen das-
selbe Unternehmen Aussteller ist oder die Gewährleistung über-
nommen hat, nur bis zu 5 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen. Insgesamt dürfen in solchen Geldmarktinstrumenten nur
bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens angelegt werden.
Beträgt das Eigenkapital des Unternehmens weniger als 25 Mio.
Euro oder genügt das Unternehmen nicht den Anforderungen des
§ 48 Investmentgesetz, so dürfen nur bis zu 2 % des Wertes des
Sondervermögens angelegt werden.

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens darf die Gesell-
schaft insgesamt anlegen in
__ Wertpapieren, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind,
__ Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den Anfor-

derungen des § 48 genügen,
__ Aktien aus Neuemissionen, deren geplante Zulassung noch

nicht erfolgt ist,
__ Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für das Sonder-

vermögen mindestens zweimal abgetreten werden können und
gewährt wurden:
a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem

Land, den Europäischen Gemeinschaften oder einem Staat,
der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder einer
Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörperschaft
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, für die nach Artikel 44 der
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Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit der Kreditinstitute die Gewichtung
Null bekannt gegeben worden ist,

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen
Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an
einer inländischen oder ausländischen Börse zum amtlichen
Markt zugelassen sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis c)
bezeichneten Stellen die Gewährleistung für die Verzinsung
und Rückzahlung übernommen hat.

Bankguthaben
Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bank-
guthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von höchstens zwölf
Monaten haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei einem
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zu unterhalten. Nach Maßgabe der Besonderen Vertrags-
bedingungen können sie auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in
einem Drittstaat unterhalten werden.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer
gezahlt hat, anzurechnen.

Investmentanteile
Die Gesellschaft darf bis zu 20 % des Wertes des Sonderver-
mögens in Anteilen an anderen Sondervermögen, die sich auf
Wertpapiere gemäß § 47 InvG, Aktien, Schuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine,
Partizipationsscheine, Indexzertif ikate, sonstige verbriefte
Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich
nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie
Investmentanteile gemäß § 50 InvG, Derivate gemäß § 51 InvG,
Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG und sonstige Anlage-
instrumente gemäß § 52 InvG beziehen, investieren. Diese ande-
ren Sondervermögen dürfen nach ihren Vertragsbedingungen
höchstens bis zu 10 % in Anteilen an anderen Sondervermögen
investieren. Sie müssen ausweislich des Verkaufsprospektes oder
des Halbjahres- oder Jahresberichtes in einem bestimmten wirt-
schaftlichen oder geografischen Bereich spezialisiert sein. Hier-
zu zählen auch Index- oder indexorientierte Sondervermögen. Es
können Anteile an inländischen richtlinienkonformen und nicht-
richtlinienkonformen Sondervermögen erworben werden sowie
richtlinienkonforme EG-Investmentanteile und andere auslän-
dische Investmentanteile. Die Anteile müssen täglich zurück-
gegeben werden dürfen. 

In Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen dürfen nur bis
zu 20 % des Wertes des Sondervermögens angelegt werden. In
nicht-richtlinienkonformen Investmentvermögen dürfen insgesamt
nur bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens angelegt werden.
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens nicht
mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen Invest-
mentvermögens erwerben.

Derivate
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Derivate-
geschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfo-
liosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen.
Diese Geschäfte dienen im Rahmen der Absicherung dazu, das
Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, durch den
Einsatz von Derivaten kann sich jedoch auch das Verlustrisiko
des Sondervermögens mindestens vorübergehend erhöhen und
die Renditechancen können sich dementsprechend schmälern.

Durch den Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotenzial
des Sondervermögens höchstens verdoppelt werden. Unter
Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen
Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Dieses kann nach unterschiedlichen Ansätzen (einfach/qualifi-
ziert) berechnet werden.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz von
Derivaten darf die Gesellschaft jederzeit vom einfachen zum qua-
lifizierten Ansatz gemäß § 8 der Derivateverordnung wechseln.
Der Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Ge-
nehmigung durch die BaFin, die Gesellschaft wird einen Wechsel
jedoch unverzüglich der BaFin anzeigen und im nächstfolgen-
den Halbjahres- oder Jahresbericht sowie auf der Internetseite
www.oppenheim-fonds.de bekannt machen. 

Solange und sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz im
Sinne der Derivateverordnung verwendet, gilt Folgendes:
Die Gesellschaft darf im Sondervermögen ausschließlich die fol-
genden Grundformen von Derivaten oder Kombinationen aus die-
sen Derivaten oder Kombinationen aus anderen Vermögens-
gegenständen, die für das Sondervermögen erworben werden
dürfen, mit diesen Derivaten einsetzen:
a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,

sonstige Anlageinstrumente, anerkannte Finanzindizes, Zins-
sätze, Wechselkurse oder Währungen,

b) Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente, sonstige Anlageinstrumente, anerkannte Finanz-
indizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und auf Ter-
minkontrakte nach Buchstabe a), wenn
__ eine Ausübung entweder während der gesamten Laufzeit

oder zum Ende der Laufzeit möglich ist, und
__ der Optionswert ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Diffe-

renz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ist
und null wird, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat,

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps,
d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die un-

ter Buchstabe b) beschriebenen Eigenschaften aufweisen 
(Swaptions),

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschließlich und nachvoll-
ziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau zuor-
denbaren Vermögensgegenständen des Sondervermögens die-
nen,

f) Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Invest-
mentanteile gemäß § 50 InvG und Schuldscheindarlehen
gemäß § 52 Nr. 4 InvG sowie Credit Default Swaps auf
Schuldscheindarlehen gemäß § 52 Nr. 4 InvG dürfen nicht
abgeschlossen werden.

Die vorstehenden Finanzinstrumente können selbstständiger Ver-
mögensgegenstand sein, aber auch Bestandteil von Vermögens-
gegenständen.
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Währungsswaps abschließen. Swaps sind Tauschverträge, bei denen
die dem Geschäft zugrundeliegenden Zahlungsströme oder Risiken
zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden.

Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Für Rechnung dieses Son-
dervermögens dürfen nur solche Swaptions erworben werden, die
sich aus den oben beschriebenen Optionen und Swaps zusammen-
setzen. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung,
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten
Swap einzutreten. Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit
Optionsgeschäften dargestellten Grundsätze.

Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein
potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im
Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Ver-
käufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Die
Gesellschaft darf für das Sondervermögen nur einfache, standar-
disierte Credit Default Swaps erwerben, die zur Absicherung ein-
zelner Kreditrisiken im Sondervermögen eingesetzt werden. 

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzin-
strumente auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft
sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum
Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten
sein 
(z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken
gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend,
jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften
Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte
Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die an
einer Börse zum Handel zugelassen oder in einen anderen orga-
nisierten Markt einbezogen sind, als auch so genannte Over-the-
Counter (OTC)-Geschäfte. 

Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelas-
sen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind,
darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter
Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich gehandelten Deriva-
ten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertragspartners
auf 5 % des Wertes des Sondervermögens beschränkt. Ist der Ver-
tragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen
Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat
mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahenten-
risiko bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens betragen.
Außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer zentra-
len Clearingstelle einer Börse oder eines anderen organisierten
Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden, werden auf
die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate
einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-
Ausgleich unterliegen.

Darlehensgeschäfte
Die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegenstände
können darlehensweise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte

Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der
Derivateverordnung verwendet, gilt Folgendes:
Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden
durch ein Risikomanagement-Verfahren gesteuert, das es erlaubt,
das mit der Anlageposition verbundene Risiko sowie den jeweili-
gen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit
zu überwachen und zu messen. Das Marktrisikopotenzial des je-
weiligen Sondervermögens darf sich durch den Einsatz von Deri-
vaten höchstens verdoppeln.

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risiko-
managementsystems – in jegliche Derivate investieren, die von
Vermögensgegenständen, die für das Sondervermögen erworben
werden dürfen, oder von anerkannten Finanzindizes, Zinssätzen,
Wechselkursen oder Währungen abgeleitet sind. Hierzu zählen
insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie
Kombinationen hieraus.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz
von Derivaten wendet die Gesellschaft derzeit den einfachen
Ansatz im Sinne der Derivateverordnung an.

Terminkontrakte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im
Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf für das
Sondervermögen erwerbbare Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente sowie auf anerkannte Finanzindizes, Zinssätze, Wechsel-
kurse oder Währungen abschließen. Terminkontrakte sind für bei-
de Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu
einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines
bestimmten Basiswerts zu einem im voraus bestimmten Preis zu
kaufen bzw. zu verkaufen. Bei Terminkontrakten auf Wertpapie-
re, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile nach § 50 InvG
müssen die zugrundeliegenden Basiswerte zum Zeitpunkt des
Geschäftsabschlusses im Sondervermögen vorhanden sein,
sofern kein Barausgleich vorgesehen ist. Ist ein Barausgleich vor-
gesehen, so ist eine Deckung in Form von Guthaben oder liqui-
den Finanzinstrumenten ausreichend.

Optionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im
Rahmen der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Verkaufsoptio-
nen auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie auf aner-
kannte Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen
kaufen und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln.
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt
(Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während einer
bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu
einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Liefe-
rung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen oder auch entspre-
chende Optionsrechte zu erwerben. Die Optionen oder Options-
scheine müssen eine Ausübung während der gesamten Laufzeit
oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Options-
wert zum Ausübungszeitpunkt ein Bruchteil oder ein Vielfaches
der Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts
darstellen und null werden, wenn die Differenz das andere Vor-
zeichen hat.

Swaps
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im Rah-
men der Anlagegrundsätze Zinsswaps, Währungsswaps und Zins-
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übertragen werden. Werden die Vermögensgegenstände auf unbe-
stimmte Zeit übertragen, so hat die Gesellschaft eine jederzeitige
Kündigungsmöglichkeit. Es muss vertraglich vereinbart werden,
dass nach Beendigung der Darlehenslaufzeit dem Sonderver-
mögen Vermögensgegenstände gleicher Art, Güte und Menge
zurückübertragen werden. Voraussetzung für die darlehensweise
Übertragung von Vermögensgegenständen ist, dass dem Sonder-
vermögen ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu
können Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpapiere
übereignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus Sicherheiten
stehen dem Sondervermögen zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus
darlehensweise erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die
Depotbank für Rechnung des Sondervermögens zu zahlen. Wer-
den Wertpapiere befristet verliehen, so ist dies auf 15 % des 
Wertes des Sondervermögens beschränkt. Alle an einen Darle-
hensnehmer übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des Wertes
des Sondervermögens nicht übersteigen.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des
Sondervermögens nicht gewähren.

Pensionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wert-
papier-Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Finanzdienst-
leistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten
abschließen. Pensionsgeschäfte sind nur in Form so genannter
echter Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pen-
sionsnehmer die Verpflichtung, die Vermögensgegenstände zu
einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden
Zeitpunkt zurückzuübertragen.

Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger ist bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme
marktüblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zu-
stimmt. 

Bewertung

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/in einen organisierten Markt einbe-
zogene Vermögensgegenstände 
Vermögensgegenstände, die an Börsen amtlich notiert sind oder
in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, sowie
Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum jeweiligen
Kurswert bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewer-
tungsregeln“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte
Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne han-
delbaren Kurs 
Vermögensgegenstände, die weder an Börsen notiert sind noch in
einen anderen organisierten Markt einbezogen sind oder für die
kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Ver-
kehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach ge-
eigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuel-
len Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter
„Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegen-
stände
Nicht notierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum
amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt
einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial
Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von
Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldver-
schreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und
gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aus-
steller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforder-
lichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren
Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente
Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen
bewertet.

Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die
Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Options-
rechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen
anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu den
jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für
Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten.
Die zulasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse wer-
den unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewer-
tungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sonderver-
mögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen 
Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. 

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das Festgeld
jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung
zum Renditekurs erfolgt. 

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist
der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermö-
gensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu
dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings
der Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Wäh-
rung taggleich in Euro umgerechnet.

Wertentwicklung
(Stand: 30.09.2007)

Lfd. Jahr 3,3 %

1 Jahr 5,7 %

3 Jahre p. a. 9,3 %

5 Jahre p. a. 6,7 %

10 Jahre p. a. –

Seit Auflegung p. a. -1,2 %
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Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres-
und Halbjahresberichten sowie im Internet unter www.oppen-
heim-fonds.de veröffentlicht.

Risikohinweise

Allgemeines
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung
des Sondervermögens investiert, enthalten neben den Chancen
auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste auftre-
ten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber
dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger Anteile des
Sondervermögens zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in
dem Sondervermögen befindlichen Vermögensgegenstände
gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so
erhält er das von ihm in das Sondervermögen investierte Geld
nicht vollständig zurück. Obwohl jedes Sondervermögen stetige
Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe
beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger inves-
tierte Geld hinaus besteht nicht.

Marktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab,
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den
jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursent-
wicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale
Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Länder- oder Transferrisiko
Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner
trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit
oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht,
oder überhaupt nicht erbringen kann. So können z. B. Zahlungen,
auf die das Sondervermögen Anspruch hat, ausbleiben, oder in
einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkun-
gen nicht mehr konvertierbar ist.

V e r k a u f s p r o s p e k t S a n t a n d e r  M i x  O P

Liquiditätsrisiko
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben wer-
den, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen
oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb
derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden,
dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der
Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann.

Adressenausfallrisiko
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können
Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko
beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des
jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstel-
lern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der
Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung
teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge,
die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Abwicklungsrisiko
Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere
besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersystem
aufgrund einer verzögerten oder nicht vereinbarungsgemäßen
Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird.

Währungsrisiko
Sofern Vermögenswerte des Sondervermögens in anderen Wäh-
rungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält das
Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus sol-
chen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser
Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der
Wert des Sondervermögens.  

Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere
im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz,
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten
des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann.

Konzentrationsrisiko
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzen-
tration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder
Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwick-
lung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark
abhängig.

Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Ver-
mögensgegenstände.

Rechtliches und steuerliches Risiko
Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds kann sich
in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern. Eine
Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des
Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von
steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den
Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Fol-
ge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für
vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter
Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Sondervermögen
investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten,
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dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für
das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er
an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder
Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden 
Korrektur nicht mehr zugutekommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass
steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem ande-
ren als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich
steuerlich veranlagt werden und sich dies beim Einzelnen Anleger
negativ auswirkt.

Änderung der Anlagepolitik
Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für das
richtlinienkonforme Sondervermögen zulässigen Anlagespek-
trums kann sich das mit dem Santander Mix OP verbundene Risi-
ko inhaltlich verändern.

Änderung der Vertragsbedingungen; Auflösung oder Verschmel-
zung
Die Gesellschaft behält sich in den Vertragsbedingungen für das
Sondervermögen Santander Mix OP das Recht vor, die Vertrags-
bedingungen zu ändern (siehe hierzu auch „Grundlagen“). Ferner
ist es ihr gemäß den Vertragsbedingungen möglich, das Sonder-
vermögen ganz aufzulösen oder es mit einem anderen, ebenfalls
von ihr verwalteten Sondervermögen zu verschmelzen. Für den
Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante
Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der Rücknahmeaussetzung
Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die
bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die
Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorlie-
gen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die
Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen
(siehe hierzu im Einzelnen „Aussetzung der Rücknahme“). Die-
ser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der
Rücknahme.

Schlüsselpersonenrisiko
Sondervermögen, deren Anlageergebnis in einem bestimmten
Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der 
Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Ent-
scheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle
Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise
weniger erfolgreich agieren.

Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeit-
punkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Stei-
gen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der
Emission, so fallen i. d. R. die Kurse der festverzinslichen Wert-
papiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festver-
zinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass
die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa
dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen
fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere
unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren
Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wert-
papiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit
kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere

Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Lauf-
zeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit
von maximal zwölf Monaten tendenziell geringere Kursrisiken.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Ter-
minkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbun-
den:
__ Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines

Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit
vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrun-
deliegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen
ebenfalls Verluste erleiden.

__ Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

__ Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim un-
mittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

__ Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht
ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie
erwartet entwickeln, sodass die vom Sondervermögen gezahl-
te Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht
die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen Markt-
preis oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem 
niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das
Sondervermögen erleidet dann einen Verlust in Höhe der
Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie.

__ Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das
Sondervermögen infolge einer unerwarteten Entwicklung des
Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen
erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risi-
ken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die
genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermö-
gensanlagen innerhalb der Sondervermögen, deren Anteile erwor-
ben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Sonderver-
mögens reduziert werden. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig
handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds
gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfol-
gen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und even-
tuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben.

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Manage-
ment der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidun-
gen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen
der Gesellschaft übereinstimmen.

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Ziel-
fonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusam-
mensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie
gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Ziel-
fondsanteile zurückgibt.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele
der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

10
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Erhöhte Volatilität

Das Sondervermögen Santander Mix OP weist aufgrund sei-
ner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die
Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume
erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unter-
worfen sein.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in das Sondervermögen Santander Mix OP ist nur für
erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und
den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und
in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und
gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
Der Anleger sollte einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei der Errichtung des Sonder-
vermögens ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. Diese
Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammelbank ver-
wahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner
Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei
Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber
und verbriefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der Gesell-
schaft.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht
beschränkt. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depot-
bank oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Sie wer-
den von der Depotbank zum Ausgabepreis ausgegeben, der dem
Inventarwert pro Anteil zuzüglich eines Ausgabeaufschlags ent-
spricht. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von An-
teilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlagesumme
grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen
verlangen. Rücknahmeaufträge sind bei der Depotbank oder der
Gesellschaft selbst zu stellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet,
die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem
Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschla-
ges – entspricht, zurückzunehmen.

Bei massivem Rücknahmeverlangen bleibt es der Gesellschaft im
Interesse aller Anteilinhaber vorbehalten, vor der Rücknahme der
Anteile entsprechende Vermögenswerte unverzüglich – jedoch
unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber – zu veräußern
und die Anteile erst zum dann gültigen Rücknahmepreis zurück-
zunehmen. Ein massives Rücknahmeverlangen im vorgenannten
Sinne liegt in der Regel vor, wenn an einem Bewertungstag 10 %
oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile zurückgegeben
werden sollen. 

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme
Die Abrechnung erfolgt spätestens an dem auf den Eingang des
Rücknahmeauftrags folgenden Wertermittlungstag.

Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aus-
setzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger
erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände lie-
gen zum Beispiel vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher
Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig
geschlossen ist oder wenn Vermögensgegenstände des Sonder-
vermögens nicht bewertet werden können.

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im
Internet unter www.oppenheim-fonds.de über die Aussetzung
und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. 

Börsen und Märkte

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile auch an
einer Börse gehandelt werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten
zugrundeliegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch
den Wert der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegen-
stände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt.
Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis
abweichen.

Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten

Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises
für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der
Depotbank bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermö-
gen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbind-
lichkeiten des Fonds (nachstehend „Inventarwert“). Geteilt durch
die Zahl der ausgegebenen Anteile ergibt dies den „Anteilwert“.

Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle
Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezem-
ber jeden Jahres können die Gesellschaft und die Depotbank von
einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreis-
ermittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, am
Maifeiertag, an Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleich-
nam, am Tag der Deutschen Einheit, an Allerheiligen, Heilig-
abend, am 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag sowie an Sil-
vester abgesehen.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rück-
nahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen wie
die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind unter dem Kapitel
„Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert.

Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein
Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag
beträgt bis zu 5,0 % (zzt. 5,0 %) des Anteilwertes. Dieser Aus-
gabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die
Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der
Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den
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__ Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den
Abschlussprüfer der Gesellschaft,

__ Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen
und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach
den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden,

__ im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Ver-
wahrung eventuell entstehende Steuern,

__ Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Im Jahresbericht werden für das abgelaufene Geschäftsjahr die
bei der Verwaltung des Sondervermögens angefallenen Kosten
(ohne Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des durch-
schnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Total Expense
Ratio“ – TER). Diese setzt sich zusammen aus der Vergütung für
die Verwaltung des Sondervermögens, der Vergütung der Depot-
bank sowie den Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätz-
lich belastet werden können. Ausgenommen sind die Kosten, die
beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen
entstehen. Die TER für das Geschäftsjahr (01.01.2006 bis
31.12.2006) beträgt 1,78 % p. a.

Die Gesellschaft gewährt vielfach an Vermittler wiederkehrend
Vermittlungsentgelte als so genannte „Bestandsprovisionen“. Sie
dienen der Abdeckung des Aufwandes, den der Vermittler mit der
Betreuung des Kunden hat. Die Höhe dieser Provisionen wird in
der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen
bemessen. Gegebenenfalls werden die „Bestandsprovisionen“
auch an Untervermittler ganz oder teilweise abgegeben.

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Handelsge-
schäften geldwerte Vorteile (Broker Research, Finanzanalysen,
Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interes-
se der Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden. 

Um den Grundsatz der „Best Execution“ auch bei (Dritt-)Wäh-
rungsgeschäften optimal zur Geltung zu bringen, wird die Gesell-
schaft FX-Geschäfte über einen Prime Broker tätigen. Die der
Gesellschaft in diesem Zusammenhang entstehenden
Kosten/Aufwendungen kann der Prime Broker ganz oder teil-
weise erstatten.

Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen
Neben der Vergütung zur Verwaltung des Sondervermögens wird
eine Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehalte-
nen Anteile berechnet.

Von den Anlegern sind mittelbar die Transaktionskosten, die
banküblichen Depotgebühren, die Kosten für Druck und Versand
sowie Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie
Auflösungsberichte, die Kosten für die Bekanntmachung der Aus-
gabe- und Rücknahmepreise und des Sondervermögens, die Kos-
ten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen, even-
tuell entstehende Steuern und Kosten für die Geltendmachung
und Durchsetzung von Rechtsansprüchen zu tragen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge
und Rücknahmeabschläge offengelegt, die dem Sondervermögen
für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an anderen
Sondervermögen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergü-
tung offengelegt, die dem Sondervermögen von einer in- oder
ausländischen Kapitalanlagegesellschaft oder einer Gesellschaft,
mit der die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH durch
Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im
Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

Vertrieb der Anteile des Sondervermögens dar. Die Gesellschaft
kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistun-
gen an etwaige vermittelnde Stellen weitergeben.

Rücknahmeabschlag
Der Ausgabepreis entspricht dem Rücknahmepreis. Ein Rück-
nahmeabschlag wird nicht erhoben.

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz der Gesell-
schaft und der Depotbank verfügbar. Die Preise werden bei jeder
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (siehe „Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen“) in hinreichend verbreiteten Tages-
und Wirtschaftszeitungen sowie im Internet unter www.oppen-
heim-fonds.de veröffentlicht. 

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Investment-
Gesellschaft bzw. durch die Depotbank erfolgt zum Ausgabepreis
(Anteilwert oder Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw.
Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Berechnung zusätzlicher Kos-
ten.

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kosten bei
der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei Vertrieb von Anteilen
über Dritte können auch höhere Kosten als der Ausgabepreis
berechnet werden. 

Verwaltungs- und sonstige Kosten

Die Regelungen in den Vertragsbedingungen zu den Vergütungen
und Aufwendungserstattungen aus dem Sondervermögen an die
Gesellschaft, die Depotbank und Dritte unterliegen nicht der
Genehmigungspflicht der BaFin.

Für die Verwaltung des Sondervermögens erhält die Gesellschaft
täglich eine Vergütung von 1/365 von bis zu 2,0 % (zzt. 1,65 %)
des am vorangegangenen Börsentag festgestellten Wertes des
Sondervermögens.

Außerdem erhält die Gesellschaft bei Zinsswaps eine Provision
von bis zu 0,05 % (zzt. 0,02 % bei einer Laufzeit von bis zu 
2 Jahren und zzt. 0,05 % bei einer Laufzeit ab 2 Jahren) des
Nominalvolumens sowie 20 % der durch Wertpapier-Darlehens-
geschäfte für das Sondervermögen erwirtschafteten Erträge.

Die Depotbank erhält täglich eine Vergütung von 1/365 von bis zu
0,10 % (zzt. 0,05 %) des am vorangegangenen Börsentag festge-
stellten Wertes des Sondervermögens.

Neben den vorgenannten der Gesellschaft, der Depotbank und
gegebenenfalls Dritten zustehenden Vergütungen gehen die fol-
genden Aufwendungen zulasten des Sondervermögens: 
__ im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von

Vermögensgegenständen entstehende Kosten,
__ bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich

der banküblichen Kosten für die Verwahrung von Wertpapie-
ren im Ausland,

__ Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger
bestimmten Halbjahres- und Jahresberichte und gegebenen-
falls des Auflösungsberichtes,

__ Kosten der Bekanntmachung der Halbjahres- und Jahres-
berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebenen-
falls der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes,
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Teilfonds

Das Sondervermögen Santander Mix OP ist nicht Teilfonds einer
Umbrella-Konstruktion.

Anteilklassen

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Anteilklassen
werden zunächst nicht gebildet.

Regeln für die Ermittlung und Verwendung der
Erträge

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge
unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs sowie
die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen wieder an.

Ertragsausgleichsverfahren
Die Gesellschaft wendet für das Sondervermögen ein so genann-
tes Ertragsausgleichsverfahren an. Dies beinhaltet, dass die wäh-
rend des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der
Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und
die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahme-
preises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der
Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Auf-
wendungen berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im
Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse oder Netto-
mittelabflüsse aufgrund von Anteilscheinverkäufen oder -rück-
gaben verursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss liquider
Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am Inventarwert
des Sondervermögens verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass der
im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die
Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.

Geschäftsjahr des Sondervermögens

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet am 31. Dezember.

Ausschüttungsmechanik

Bei dem Sondervermögen Santander Mix OP werden die Erträge
nicht ausgeschüttet, sondern im Sondervermögen wieder ange-
legt.

Auflösung und Übertragung des Sondervermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu
beantragen. Die Gesellschaft kann jedoch die Verwaltung eines
Sondervermögens unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
13 Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundes-
anzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahres-
bericht kündigen.

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sonder-
vermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen der Gesellschaft eröffnet ist oder mit der Rechtskraft des
Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse nach § 26 der Insolvenz-
ordnung abgewiesen wird. 

In diesen Fällen geht das Verfügungsrecht über das Sonder-
vermögen auf die Depotbank über, die das Sondervermögen ab-
wickelt und den Erlös an die Anleger verteilt. Mit Genehmigung
der BaFin kann die Depotbank von der Abwicklung und Vertei-
lung absehen und einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die
Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen
Vertragsbedingungen übertragen.

Verfahren bei Auflösung eines Sondervermögens 
Soll das Sondervermögen aufgelöst werden, so wird dies im
elektronischen Bundesanzeiger und ferner im Internet unter
www.oppenheim-fonds.de bekannt gemacht. Die Ausgabe von
Anteilen wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds
abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und der
durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die Anleger
verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds-
vermögen Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses
haben.

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidations-
erlöse nach einer Frist von sechs Monaten bei dem für die Gesell-
schaft zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen. Für die Rechte der
Anleger gelten die Vorschriften der Hinterlegungsordnung vom
10.3.1937.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht
erlischt, einen Auflösungsbericht, der den Anforderungen an
einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach dem
Stichtag der Auflösung des Sondervermögens wird der Auf-
lösungsbericht im elektronischen Bundesanzeiger und auf der
genannten Webseite bekannt gemacht.

Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens
Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen zum
Geschäftsjahresende (Übertragungsstichtag) auf ein anderes
Sondervermögen übertragen werden. Es können auch zum
Geschäftsjahresende eines anderen Sondervermögens alle Ver-
mögensgegenstände dieses Sondervermögens auf das überneh-
mende Sondervermögen übertragen werden.

Das übernehmende Sondervermögen muss folgende Voraus-
setzungen erfüllen:
__ Es muss ebenfalls von der Gesellschaft verwaltet werden.
__ Die Anlagegrundsätze und -grenzen dürfen nach den Ver-

tragsbedingungen nicht wesentlich von denen des Sonderver-
mögens abweichen.

__ Die an die Kapitalanlagegesellschaft und die Depotbank zu
zahlenden Vergütungen sowie die Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge weichen nicht wesentlich von denen des
Sondervermögens ab.

Verfahren bei der Übertragung von Sondervermögen
Am Übertragungsstichtag werden die Werte des übernehmenden
und des übertragenden Sondervermögens berechnet, das Um-
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Zinsabschlagsteuerfrei bleiben in- und ausländische Dividenden,
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Bezugs-
rechten auf Anteile an Kapitalgesellschaften, Gewinne aus Ter-
mingeschäften, sowie Einkünfte, für die die Bundesrepublik
Deutschland nach Doppelbesteuerungsabkommen kein Besteue-
rungsrecht hat.

Einzelheiten über die auf ausgeschüttete oder thesaurierte Erträ-
ge des Sondervermögens entfallende Zinsabschlagsteuer sind
dem Jahresbericht sowie den Bekanntmachungen der Besteue-
rungsgrundlagen zu entnehmen. Von der Zinsabschlagsteuer kann
Abstand genommen werden, wenn der Anleger steuerlicher Inlän-
der ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuer-
pflichtigen Ertragsteile 801 Euro bei Einzelveranlagung bzw.
1.602 Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht über-
steigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung
und bei ausländischen Anlegern bei Nachweis der steuerlichen
Ausländereigenschaft.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines ausschütten-
den oder teilthesaurierenden Sondervermögens in einem inländi-
schen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem ande-
ren Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt das depotführende
Kreditinstitut als Zahlstelle vom Zinsabschlagsteuerabzug
Abstand, wenn ihm vor dem festgelegten Ausschüttungstermin
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach
amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanz-
amt für die Dauer von drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung unge-
kürzt gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein thesaurierendes Sondervermögen, so wird
der Zinsabschlag auf die thesaurierten zinsabschlagsteuerpflich-
tigen Erträge des Sondervermögens in Höhe von 30 % durch die
Kapitalanlagegesellschaft selbst abgeführt. Der Ausgabe- und
Rücknahmepreis ermäßigt sich insoweit um die Zinsabschlag-
steuer zum Ablauf des Geschäftsjahres. Befinden sich die Antei-
le im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut, so erhält der
Anleger, der seinem depotführenden Kreditinstitut einen in aus-
reichender Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-
Bescheinigung vor Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermö-
gens vorlegt, die abgeführte Zinsabschlagsteuer seinem Konto
gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht
bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger in jedem
Fall von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung über
die einbehaltene und abgeführte Zinsabschlagsteuer und den Soli-
daritätszuschlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, die Zins-
abschlagsteuer im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung
auf seine Steuerschuld anrechnen zu lassen. Gleiches gilt für die
den Freistellungsauftrag übersteigenden Erträge.

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem
Depot verwahrt und Ertragsscheine einem inländischen Kreditin-
stitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird Zinsabschlagsteuer in
Höhe von 35 % und der Solidaritätszuschlag abgezogen. Der
Anleger erhält auf Verlangen eine Steuerbescheinigung, um die
Zinsabschlagsteuer und den Solidaritätszuschlag bei der Einkom-
mensteuerveranlagung anrechnen zu können. Bei Anteilen an the-
saurierenden Sondervermögen, die eigenverwahrt werden, beträgt
die Zinsabschlagsteuer 30 %. Eine Erstattung der Zinsabschlag-
steuer - wie bei depotverwahrten Anteilen - ist nicht möglich. Der
Anleger muss vielmehr unter Beifügung der erforderlichen Nach-

tauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Übernahmevor-
gang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis
ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des
übernommenen und des aufnehmenden Sondervermögens zum
Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von
Anteilen an dem neuen Sondervermögen, die dem Wert seiner
Anteile an dem übertragenen Sondervermögen entspricht.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines Sonderver-
mögens auf ein anderes findet nur statt, wenn sie durch die BaFin
genehmigt worden ist. 

Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind.
Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von
Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen
Sondervermögen mit seinem Steuerberater in Verbindung zu set-
zen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteils-
erwerb in seinem Heimatland individuell zu klären.

Nachfolgend wird zunächst die aktuelle Rechtslage dargestellt.
Da sich insbesondere aufgrund der Einführung einer sog. Abgel-
tungssteuer erhebliche Änderungen abzeichnen, erfolgt im
Anschluss eine geschlossene Darstellung des zukünftigen Steuer-
rechts.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträge
des Sondervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen,
soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Freibetrag einschließlich des Werbungskosten-Pauschbetrages von
jährlich 801 € (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehe-
gatten) bzw. 1.602 € (für zusammenveranlagte Ehegatten) über-
steigen. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die
Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche
Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw.
der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte
Betrachtung der Ertragsbestandteile. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne aus
Termingeschäften
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften, die auf der Ebene des Sondervermögens
erzielt werden, sind beim Anleger stets steuerfrei zu behandeln 
(§ 2 Abs. 3 Nr. 1 InvStG).

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge the-
sauriert oder ausgeschüttet werden.

Ausgeschüttete oder thesaurierte Erträge des Sondervermögens
unterliegen teilweise einer Zinsabschlagsteuer und dem Solidari-
tätszuschlag. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Steuer-
vorauszahlung, die auf die endgültige Einkommensteuerschuld
des Anlegers angerechnet werden kann. Sie erfasst aber nicht die
gesamte steuerpflichtige Ausschüttung bzw. sämtliche thesaurier-
ten Erträge des Sondervermögens, sondern insbesondere die
Zinserträge. 
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weise die Anrechnung der Zinsabschlagsteuer und des Solidari-
tätszuschlags bei seiner Einkommensteuerveranlagung beantra-
gen.

In- und ausländische Dividenden 
Inländische und ausländische Dividenden, die vom Sonderver-
mögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim Anleger
nur zur Hälfte steuerpflichtig (sog. Halbeinkünfteverfahren). Bei
Ausschüttung oder Thesaurierung wird von der gesamten inlän-
dischen Dividende, d. h. auch von der steuerfreien Hälfte, Kapi-
talertragsteuer in Höhe von 20 % und Solidaritätszuschlag abge-
zogen; der Anleger erhält die Kapitalertragsteuer in voller Höhe
sofort erstattet, sofern die Anteile bei der Kapitalanlagegesell-
schaft oder einem anderen inländischen Kreditinstitut verwahrt
werden und dort ein Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe
oder eine NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er die
Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag unter Beifügung
der steuerlichen Bescheinigung seiner depotführenden Stelle auf
seine persönliche Einkommensteuerschuld anrechnen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden
diese auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese können
auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen
positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet
werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich die-
se negativen Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer erst
in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das
Geschäftsjahr des Sondervermögens endet, bzw. die Ausschüt-
tung für das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das
die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermö-
gens verrechnet worden sind. Eine frühere Geltendmachung bei
der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich. 

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen von einem Privatanle-
ger innerhalb eines Jahres nach Anschaffung (Spekulationsfrist)
wieder veräußert, sind Veräußerungsgewinne als Einkünfte aus
privaten Veräußerungsgeschäften grundsätzlich steuerpflichtig.
Bei einer Veräußerung außerhalb der Spekulationsfrist ist der
Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die Anschaf-
fungskosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaf-
fung und der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im Zeit-
punkt der Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer
doppelten einkommensteuerlichen Erfassung von Zwischenge-
winnen (siehe unten) kommen kann. Das Halbeinkünfteverfahren
findet auf den Veräußerungsgewinn keine Anwendung.

Beträgt der aus „privaten Veräußerungsgeschäften“ erzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 512 €, ist er steuer-
frei (Freigrenze). Wird die Freigrenze überschritten, ist der gesam-
te private Veräußerungsgewinn steuerpflichtig.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne aus
Termingeschäften
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich,

wenn sie thesauriert werden. Werden diese Gewinne ausgeschüt-
tet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen.
Dabei sind Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz1) (bei Anle-
gern, die Körperschaften sind) oder zur Hälfte (bei sonstigen
betrieblichen Anlegern, z. B. Einzelunternehmern) steuerfrei. Ver-
äußerungsgewinne aus Renten und Gewinne aus Termingeschäf-
ten sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge the-
sauriert oder ausgeschüttet werden.

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, ist eine Abstand-
nahme bzw. eine Vergütung vom Zinsabschlag und eine Erstat-
tung der Kapitalertragsteuer nur durch Vorlage einer entspre-
chenden NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der
Anleger eine Steuerbescheinigung über den Zinsabschlag und die
anrechenbare Kapitalertragsteuer.

In- und ausländische Dividenden
Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die auf
Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert wer-
den, sind bei Körperschaften steuerfrei2). Von Einzelunterneh-
mern werden diese Erträge – wie beim Privatanleger – hälftig ver-
steuert (Halbeinkünfteverfahren).

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden
diese auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese können
auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen
positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet
werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich die-
se negativen Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer
bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steu-
erjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens
endet, bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sonder-
vermögens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf
Ebene des Sondervermögens verrechnet worden sind. Eine frühe-
re Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaft-
steuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für
einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanzauskehrungen in
der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in der
Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu
bilden ist und damit technisch die historischen Anschaffungskos-
ten steuerneutral gemindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen
sind für Körperschaften grundsätzlich steuerfrei, soweit es sich
um Dividenden und realisierte und nicht realisierte Gewinne des
Sondervermögens aus in- und ausländischen Aktien handelt
(sogenannter Aktiengewinn)3). Von Einzelunternehmern sind die-
se Veräußerungsgewinne zur Hälfte zu versteuern.

1) 5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfä-
hige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
2) 5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
und sind somit steuerpflichtig.
3) 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nicht abzugs-
fähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
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Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der
ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann ist
die anrechenbare Quellensteuer auf Antrag des Anlegers bei der
Ermittlung der Summe der Einkünfte abzugsfähig oder auf den
Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer des
Anlegers anzurechnen, der auf die entsprechenden ausländischen
Einkünfte entfällt.

Ertragsausgleich
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebe-
ne Anteile, die zur Ausschüttung herangezogen werden können
(Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie
die Erträge, auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermö-
gens ermittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu hat die
Investmentgesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine Fest-
stellungserklärung abzugeben. Änderungen der Feststellungser-
klärungen z. B. anlässlich einer Außenprüfung (§ 11 Abs. 3
InvStG) der Finanzverwaltung werden für das Geschäftsjahr
wirksam, in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar gewor-
den ist. Die steuerliche Zurechnung dieser geänderten Feststel-
lung beim Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Geschäftsjahres
bzw. am Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses
Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die
Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem
Sondervermögen beteiligt sind. Die Auswirkungen können ent-
weder positiv oder negativ sein. 

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis
enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zin-
sen, die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert
und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wur-
den (etwa Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren ver-
gleichbar). Die vom Sondervermögen erwirtschafteten Zinsen
und Zinsansprüche sind bei der Rückgabe oder Verkauf der
Anteile durch Steuerinländer einkommen- und kapitalertrag-
steuerpflichtig. Die Kapitalertragsteuer auf den Zwischenge-
winn beträgt 30 % bei Depotverwahrung bzw. 35 % bei Eigen-
verwahrung (jeweils zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf
die Kapitalertragsteuer). Die einbehaltene Steuer ist eine Vor-
auszahlung auf die Einkommensteuer und in die Anlage KAP
einzutragen.

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im
Jahr der Zahlung einkommensteuerlich als negative Einnahme
abgesetzt werden. Er wird auch beim Steuerabzug steuermin-
dernd berücksichtigt. Der Steuerabzug unterbleibt darüber hin-
aus im Rahmen eines Freistellungsauftrags oder bei Vorlage
einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung. Steuerausländer sind
auch hier vom Steuerabzug grundsätzlich ausgenommen. Der
Zwischengewinn wird bei jeder Anteilwertfeststellung ermittelt
und bewertungstäglich veröffentlicht. Vom Anleger in die
Anlage KAP zur Einkommensteuererklärung aufzunehmende
Zwischengewinne ergeben sich aus der Multiplikation des
jeweiligen Zwischengewinns je Anteil mit der Anzahl der in der
Kauf- bzw. Verkaufsabrechnung ausgewiesenen Anteile. Die
Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnungen
sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen wer-
den.

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktiengewinn
bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des Investmentan-
teils. 

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonder-
vermögen im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut
(Depotfall), wird vom Zinsabschlagsteuerabzug Abstand genom-
men, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.
Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertrag-
steuer für den ausländischen Anleger möglich ist, hängt von dem
zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der Bundesrepublik
Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen ab.
Sofern die Ausländereigenschaft dem depotführenden Kreditin-
stitut nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist
der ausländische Anleger gezwungen, im Wege eines Erstattungs-
verfahrens gemäß § 37 Abs. 2 AO eine Erstattung abgeführter
Zinsabschlagsteuer zu beantragen. Zuständig ist das Betriebsstät-
tenfinanzamt der depotführenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sonder-
vermögen im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut, wird
ihm bei Nachweis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft die
abgeführte Zinsabschlagsteuer in Höhe von 30 % erstattet.
Erfolgt der Antrag auf Erstattung verspätet, kann - wie bei ver-
spätetem Nachweis der Ausländereigenschaft bei ausschüttenden
Fonds - eine Erstattung gemäß § 37 Abs. 2 AO beantragt werden.

Sofern der ausländische Anleger Anteile nicht bei inländischen
Kreditinstituten verwahren lässt und Ertragsscheine zur Auszah-
lung bei einem inländischen Kreditinstitut vorlegt, wird ein Zins-
abschlag in Höhe von 35 % abgezogen. Handelt es sich um Antei-
le thesaurierender Fonds, die eigenverwahrt werden, so beträgt
auch hier der Zinsabschlag 30 %. Der Ausländer hat in diesen Fäl-
len die Möglichkeit, eine Erstattung der abgeführten Zinsabschlag-
steuer gemäß § 37 Abs. 2 AO beim Betriebsstättenfinanzamt des
Kreditinstituts bzw. der Kapitalanlagegesellschaft zu beantragen.

Zur Glaubhaftmachung der ihm zuzurechnenden Erträge erhält
der Anleger auf Verlangen eine Steuerbescheinigung, die über die
abgeführten Steuern (Kapitalertragsteuer / Zinsabschlagsteuer,
Solidaritätszuschlag) Auskunft gibt.

Solidaritätszuschlag
Auf bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführende
Kapitalertragsteuerbeträge und Zinsabschlagsteuerbeträge ist ein
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben. Der Solida-
ritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer anrechenbar.

Fällt keine Kapitalertragsteuer an bzw. erfolgt bei Thesaurierung
die Vergütung von Kapitalertragsteuer – beispielsweise bei aus-
reichendem Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung oder Nach-
weis der Steuerausländereigenschaft –, ist kein Solidaritätszu-
schlag abzuführen bzw. bei Thesaurierung wird der einbehaltene
Solidaritätszuschlag vergütet.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird teil-
weise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare Quellen-
steuer auf der Ebene des Sondervermögens wie Werbungskosten
abziehen. In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf
Anlegerebene weder anrechenbar noch abzugsfähig.
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Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen
In den Fällen der Übertragung aller Vermögensgegenstände eines
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen gem. § 40
InvG kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der
Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von
stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral.

Transparente, semitransparente und intransparente 
Besteuerung
Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente
Besteuerung) gelten nur, wenn sämtliche Besteuerungsgrundla-
gen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden
(sog. steuerliche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch inso-
weit, als das Sondervermögen Anteile an anderen inländischen
Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital, EG-Investmentanteile und ausländische
Investmentanteile, die keine EG-Investmentanteile sind, erworben
hat (Zielfonds i.S.d. § 10 InvStG) und diese ihren steuerlichen
Bekanntmachungspflichten nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteue-
rungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert
werden, soweit das Sondervermögen Zielfonds erworben hat und
diese ihren steuerlichen  Bekanntmachungspflichten nicht nach-
kommen. In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der
Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der Wert-
steigerung im letzten Kalenderjahr des jeweiligen Zielfonds (min-
destens jedoch 6 % des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger
Ertrag auf der Ebene des Sondervermögens angesetzt.

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung
Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richtli-
nie 2003 48/EG des Rates vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157
S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive
Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der
EU sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der
Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Monaco und Andorra)
hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie
weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen
Ausland oder bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche Per-
son von einer deutschen Bank (die insoweit als Zahlstelle handelt)
gutgeschrieben erhält, von der deutschen Bank an das Bundesamt
für Finanzen und von dort aus letztlich an die ausländischen
Wohnsitzfinanzämter gemeldet. 

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürli-
che Person in Deutschland von einer ausländischen Bank im euro-
päischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von der
ausländischen Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt
gemeldet. Alternativ behalten einige ausländische Staaten Quel-
lensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.
Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen
Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten ansässigen Privat-
anleger, die grenzüberschreitend in einem anderen EU-Land ihr
Depot oder Konto führen und Zinserträge erwirtschaften. 

U. a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von
den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 15 % (ab. 1.7.2008:
20 % und ab 1.7.2011: 35 %) einzubehalten. Der Anleger erhält
im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung,

mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rahmen sei-
ner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steu-
erabzug befreien zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur frei-
willigen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber der ausländi-
schen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den
Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die
gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für jeden in
– und ausländischen Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt
(in scope) oder nicht (out of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anlage-
grenzen. 

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 % Forderun-
gen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die letz-
tendlich auf die von der Kapitalanlagegesellschaft gemeldeten
Daten zurückgreifen, keine Meldungen an das Bundesamt für
Finanzen zu versenden. Ansonsten löst die Überschreitung der
15%-Grenze  eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bundes-
amt für Finanzen über den in der Ausschüttung enthaltenen Zins-
anteil aus. 

Bei Überschreiten der 40%-Grenze ist der in der Rückgabe oder
Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu melden.
Handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so ist zusätzlich
im Falle der Ausschüttung der darin enthaltene Zinsanteil an das
Bundesamt für Finanzen zu melden. Handelt es sich um einen
thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise
nur im Falle der Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils.

Hinweis:
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit
bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine
Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

Neue steuerliche Regelungen 

Am 6. Juli 2007 hat der Bundesrat der Unternehmenssteuerre-
form 2008 zugestimmt. Die Neuregelungen umfassen die Ein-
führung einer Abgeltungssteuer für Privatanleger und Änderun-
gen bei der Besteuerung von betrieblichen Anlegern.

Die Neuregelungen sollen für Privatanleger grundsätzlich ab
dem 1.1.2009 und für betriebliche Anleger ab dem 1.1.2008 in
Kraft treten. Nachfolgend wird die neue Rechtslage dargestellt.
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind.
Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von
Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen
Sondervermögen mit seinem Steuerberater in Verbindung zu set-
zen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilser-
werb in seinem Heimatland individuell zu klären.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Die steuerpflichtigen Erträge
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des Sondervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen,
soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Spa-
rer-Pauschbetrag von jährlich 801 € (für Alleinstehende oder
getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 € (für zusammenver-
anlagte Ehegatten) übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem
Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehö-
ren auch die vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die
ausschüttungsgleichen Erträge und der Zwischengewinn sowie
der Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen. 

Der Steuerabzug hat grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog.
Abgeltungssteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen
regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben
sind.

Der Steuerabzug hat u.a. dann keine Abgeltungswirkung, wenn
der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz
von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.
Das Finanzamt setzt den niedrigeren persönlichen Steuersatz an
und rechnet auf die Steuerschuld den Steuerabzug an (sog. Güns-
tigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von
Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind
diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veran-
lagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann
ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren
persönlichen Steuersatz.

Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuersatz sind
Angaben zu den Einkünften aus Kapitalvermögen zu machen,
wenn im Rahmen der Einkommensteuererklärung außergewöhn-
liche Belastungen geltend gemacht werden. Es können zudem
Angaben zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gemacht wer-
den, wenn Spenden als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuer-
liche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichti-
gen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differen-
zierte Betrachtung der Ertragsbestandteile. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften, die auf der Ebene des Sondervermögens
erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie
nicht ausgeschüttet werden.

Werden Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und
Gewinne aus Termingeschäften ausgeschüttet, sind sie grund-
sätzlich steuerpflichtig und unterliegen bei Verwahrung der
Anteile im Inland dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Ausgeschüttete Gewin-
ne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne aus Ter-
mingeschäften sind steuerfrei, wenn die Wertpapiere vor dem
1.1.2009 erworben bzw. das Termingeschäft vor dem 1.1.2009
eingegangen wurde.

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden 
Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden
sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt unab-
hängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet
werden.

Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zinsähnliche Erträ-
ge sowie ausländische Dividenden des Sondervermögens unter-
liegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der
Anleger steuerlicher Inländer ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 Euro bei
Einzelveranlagung bzw. 1.602 Euro bei Zusammenveranlagung
von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung
und bei ausländischen Anlegern bei Nachweis der steuerlichen
Ausländereigenschaft.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines ausschütten-
den oder teilthesaurierenden Sondervermögens in einem inländi-
schen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem ande-
ren Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt das depotführende
Kreditinstitut als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihm
vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender
Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster
oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer
von drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält
der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein thesaurierendes Sondervermögen, so wird
der Steuerabzug auf thesaurierte Zinsen, zinsähnliche Erträge
sowie ausländische Dividenden des Sondervermögens in Höhe
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) durch die Kapitalan-
lagegesellschaft selbst abgeführt. Der Ausgabe- und Rücknah-
mepreis ermäßigt sich insoweit um den Steuerabzug zum Ablauf
des Geschäftsjahres. Da die Anleger der Kapitalanlagegesell-
schaft regelmäßig nicht bekannt sind, kann in diesem Fall kein
Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige
Anleger insoweit Angaben in der Einkommensteuererklärung zu
machen haben.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen Kre-
ditinstitut, so erhält der Anleger, der seinem depotführenden Kre-
ditinstitut einen in ausreichender Höhe ausgestellten Freistel-
lungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des
Geschäftsjahres des Sondervermögens vorlegt, den abgeführten
Steuerabzug seinem Konto gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht
bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger in jedem
Fall von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung
über den einbehaltenen und abgeführten Steuerabzug und den
Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, den
Steuerabzug im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung
auf seine Steuerschuld anrechnen zu lassen. Gleiches gilt für die
den Freistellungsauftrag übersteigenden Erträge.

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem
Depot verwahrt und Ertragsscheine einem inländischen Kredit-
institut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in
Höhe von 25 % und der Solidaritätszuschlag abgezogen. Der
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Anleger erhält auf Verlangen eine Steuerbescheinigung, um den
Steuerabzug von 25 % und den Solidaritätszuschlag bei der Ein-
kommensteuerveranlagung anrechnen zu können. Bei Anteilen
an thesaurierenden Sondervermögen, die eigenverwahrt werden,
beträgt der Steuerabzug ebenfalls 25 %. Eine Erstattung des
Steuerabzugs - wie bei depotverwahrten Anteilen - ist nicht mög-
lich. Der Anleger kann vielmehr unter Beifügung der erforder-
lichen Nachweise die Anrechnung des Steuerabzugs und des
Solidaritätszuschlags bei seiner Einkommensteuerveranlagung
beantragen.

Inländische Dividenden 
Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen ausgeschüttet
oder thesauriert werden, sind beim Anleger grundsätzlich steuer-
pflichtig. 

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung wird von der inländischen
Dividende ein Steuerabzug in Höhe von 25 % (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag) abgezogen. Da die Anleger der Kapitalanlage-
gesellschaft regelmäßig nicht bekannt sind, kann kein Kirchen-
steuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige Anleger
insoweit Angaben in der Einkommensteuererklärung zu machen
haben.

Der Anleger erhält den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag) in voller Höhe sofort erstattet, sofern die Antei-
le bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem anderen inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt werden und dort ein
Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe oder eine NV-
Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er den Steuerabzug
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) unter Beifügung der
steuerlichen Bescheinigung der depotführenden Stelle auf seine
persönliche Einkommensteuerschuld anrechnen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden
diese auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese kön-
nen auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen
positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet
werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich die-
se negativen Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer erst
in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das
Geschäftsjahr des Sondervermögens endet, bzw. die Ausschüt-
tung für das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das
die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermö-
gens verrechnet worden sind. Eine frühere Geltendmachung bei
der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich. 

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem
31.12.2008 erworben wurden, von einem Privatanleger veräu-
ßert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von
25 %. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt
werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug von
25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer)
vor. Der Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag
und ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausrei-
chenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung ver-
mieden werden.

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die vor dem 1.1.2009
erworben wurden, von einem Privatanleger innerhalb eines Jah-
res nach Anschaffung (Spekulationsfrist) wieder veräußert, sind
Veräußerungsgewinne als Einkünfte aus privaten Veräußerungs-
geschäften grundsätzlich steuerpflichtig. Beträgt der aus „priva-
ten Veräußerungsgeschäften“ erzielte Gesamtgewinn im Kalen-
derjahr weniger als 600 Euro, ist er steuerfrei (Freigrenze). Wird
die Freigrenze überschritten, ist der gesamte private Veräuße-
rungsgewinn steuerpflichtig.

Bei einer Veräußerung außerhalb der Spekulationsfrist der vor
dem 1.1.2009 erworbenen Anteile ist der Gewinn bei Privatanle-
gern steuerfrei. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die Anschaf-
fungskosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaf-
fung und der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im
Zeitpunkt der Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer
doppelten einkommensteuerlichen Erfassung von Zwischenge-
winnen (siehe unten) kommen kann. Zudem ist der Veräuße-
rungspreis um die thesaurierten Erträge zu kürzen, die der Anle-
ger bereits versteuert hat, damit es auch insoweit nicht zu einer
Doppelbesteuerung kommt.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne
aus Termingeschäften sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich,
wenn sie thesauriert werden. Werden diese Gewinne ausgeschüt-
tet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen.
Dabei sind Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz4) (bei Anle-
gern, die Körperschaften sind) oder zu 40 % (bei sonstigen
betrieblichen Anlegern, z. B. Einzelunternehmern) steuerfrei.
Veräußerungsgewinne aus Renten und Gewinne aus Terminge-
schäften sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge the-
sauriert oder ausgeschüttet werden.

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, ist eine
Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steu-
erabzugs nur durch Vorlage einer entsprechenden NV-Bescheini-
gung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbeschei-
nigung über den Steuerabzug.

In- und ausländische Dividenden
Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die auf
Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert wer-
den, sind bei Körperschaften steuerfrei5). Von Einzelunterneh-
mern werden diese Erträge zu 60 % versteuert (Teileinkünfte-
verfahren).

Verbleiben negative  Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen
positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, werden
diese auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese kön-
nen auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen
positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet

4) 5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfä-
hige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
5) 5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
und sind somit steuerpflichtig.
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werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich die-
se negativen Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer
bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veranlagungszeitraum
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens
endet, bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sonder-
vermögens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf
Ebene des Sondervermögens verrechnet worden sind. Eine frü-
here Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körper-
schaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich. 

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für
einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanzauskehrungen in
der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in der
Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu
bilden ist und damit technisch die historischen Anschaffungs-
kosten steuerneutral gemindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermö-
gen sind für Körperschaften grundsätzlich steuerfrei6), soweit es
sich um Dividenden und realisierte und nicht realisierte Gewin-
ne des Sondervermögens aus in- und ausländischen Aktien han-
delt (sogenannter Aktiengewinn). Von Einzelunternehmern sind
diese Veräußerungsgewinne zu 60 % zu versteuern.

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktiengewinn
bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des Investmentan-
teils. 

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonder-
vermögen im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut
(Depotfall), wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche
Erträge und ausländische Dividenden Abstand genommen,
sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.
Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung des Steuerabzugs auf
inländische Dividenden für den ausländischen Anleger möglich
ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der
Bundesrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungs-
abkommen ab. Sofern die Ausländereigenschaft dem depotfüh-
renden Kreditinstitut nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nach-
gewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die
Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu beantra-
gen. Zuständig ist das Betriebsstättenfinanzamt der depotführen-
den Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sonder-
vermögen im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut, wird
ihm bei Nachweis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft der
Steuerabzug in Höhe von 25 %, soweit dieser nicht auf inländi-
sche Dividenden entfällt, erstattet. Erfolgt der Antrag auf Erstat-
tung verspätet, kann - wie bei verspätetem Nachweis der Auslän-
dereigenschaft bei ausschüttenden Fonds - eine Erstattung gemäß
§ 37 Abs. 2 AO beantragt werden.

Sofern der ausländische Anleger Anteile nicht bei inländischen
Kreditinstituten verwahren lässt und Ertragsscheine zur Auszah-
lung bei einem inländischen Kreditinstitut vorlegt, wird ein
Steuerabzug in Höhe von 25 % abgezogen. Handelt es sich um

Anteile thesaurierender Fonds, die eigenverwahrt werden, so
beträgt auch hier der Steuerabzug 25 %. Der Ausländer hat in
diesen Fällen die Möglichkeit, eine Erstattung des abgeführten
Steuerabzugs (soweit dieser nicht auf inländische Dividenden
entfällt) gemäß § 37 Abs. 2 AO beim Betriebsstättenfinanzamt
des Kreditinstituts bzw. der Kapitalanlagegesellschaft zu bean-
tragen.

Zur Glaubhaftmachung der ihm zuzurechnenden Erträge erhält
der Anleger auf Verlangen eine Steuerbescheinigung, die über die
abgeführten Steuern Auskunft gibt.

Solidaritätszuschlag
Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführen-
den Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 %
zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteu-
er anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung die Ver-
gütung des Steuerabzugs – beispielsweise bei ausreichendem
Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung oder Nachweis der
Steuerausländereigenschaft –, ist kein Solidaritätszuschlag abzu-
führen bzw. bei Thesaurierung wird der einbehaltene Solidari-
tätszuschlag vergütet.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der
Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zuschlag zum Steuerabzug
erhoben. Zu diesem Zweck hat der Kirchensteuerpfichtige dem
Abzugsverpflichteten in einem schriftlichen Antrag seine Reli-
gionsangehörigkeit zu benennen. Ehegatten haben in dem Antrag
zudem zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegat-
ten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu den gesamten Kapi-
talerträgen der Ehegatten steht, damit die Kirchensteuer entspre-
chend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und abgeführt
werden kann. 

Die Kirchensteuer wird bereits beim Steuerabzug mindernd
berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird teil-
weise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare Quellen-
steuer auf der Ebene des Sondervermögens wie Werbungskosten
abziehen. In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf
Anlegerebene weder anrechenbar noch abzugsfähig.

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der
ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann
wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug
mindernd berücksichtigt. Übt der Anleger die Veranlagungsop-
tion aus, dann ist die anrechenbare Quellensteuer auf Antrag des
Anlegers bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte abzugsfä-
hig oder auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer des Anlegers anzurechnen, der auf die entsprechen-
den ausländischen Einkünfte entfällt. 

6) 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nicht abzugs-
fähige Betriebsausgaben und sind somit steuerpflichtig.
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Ertragsausgleich
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebe-
ne Anteile, die zur Ausschüttung herangezogen werden können
(Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie
die Erträge, auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermö-
gens ermittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu hat
die Investmentgesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine
Feststellungserklärung abzugeben. Änderungen der Feststel-
lungserklärungen z. B. anlässlich einer Außenprüfung (§ 11 Abs.
3 InvStG) der Finanzverwaltung werden für das Geschäftsjahr
wirksam, in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar gewor-
den ist. Die steuerliche Zurechnung dieser geänderten Feststel-
lung beim Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Geschäftsjah-
res bzw. am Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses
Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die
Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem
Sondervermögen beteiligt sind. Die Auswirkungen können ent-
weder positiv oder negativ sein. 

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis ent-
haltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen,
die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und
infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden
(etwa Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleich-
bar). Die vom Sondervermögen erwirtschafteten Zinsen und
Zinsansprüche sind bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch
Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. Der Steuerabzug auf
den Zwischengewinn beträgt 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im
Jahr der Zahlung einkommensteuerlich als negative Einnahme
abgesetzt werden. Er wird auch beim Steuerabzug steuermin-
dernd berücksichtigt. Der Steuerabzug unterbleibt darüber hin-
aus im Rahmen eines Freistellungsauftrags oder bei Vorlage einer
Nichtveranlagungs-Bescheinigung. Steuerausländer sind auch
hier vom Steuerabzug grundsätzlich ausgenommen. Der
Zwischengewinn wird bei jeder Anteilwertfeststellung ermittelt
und bewertungstäglich veröffentlicht. 

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnun-
gen sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen
werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen
In den Fällen der Übertragung aller Vermögensgegenstände eines
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen gem. § 40
InvG kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der
Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von
stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral.

Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung
Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente
Besteuerung) gelten nur, wenn sämtliche Besteuerungsgrundla-
gen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden
(sog. steuerliche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch inso-
weit, als das Sondervermögen Anteile an anderen inländischen

Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften, EG-
Investmentanteile und ausländische Investmentanteile, die keine
EG-Investmentanteile sind, erworben hat (Zielfonds i.S.d. § 10
InvStG) und diese ihren steuerlichen  Bekanntmachungspflichten
nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteue-
rungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert
werden, soweit das Sondervermögen Zielfonds erworben hat und
diese ihren steuerlichen  Bekanntmachungspflichten nicht nach-
kommen. In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der
Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der Wert-
steigerung im letzten Kalenderjahr des jeweiligen Zielfonds
(mindestens jedoch 6 % des Rücknahmepreises) als steuer-
pflichtiger Ertrag auf der Ebene des Sondervermögens angesetzt.

EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung
Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richt-
linie 2003 48/EG des Rates vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L
157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive
Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet
der EU sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit
der Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Monaco und
Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-
Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäi-
schen Ausland oder bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche
Person von einer deutschen Bank (die insoweit als Zahlstelle han-
delt) gutgeschrieben erhält, von der deutschen Bank an das Bun-
desamt für Finanzen und von dort aus letztlich an die ausländi-
schen Wohnsitzfinanzämter gemeldet. 

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürli-
che Person in Deutschland von einer ausländischen Bank im
europäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält,
von der ausländischen Bank letztlich an das deutsche Wohnsitz-
finanzamt gemeldet. Alternativ behalten einige ausländische
Staaten Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.
Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen
Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten ansässigen Privat-
anleger, die grenzüberschreitend in einem anderen EU-Land ihr
Depot oder Konto führen und Zinserträge erwirtschaften. 

U. a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von
den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 15 % (ab. 1.7.2008:
20 % und ab 1.7.2011: 35 %) einzubehalten. Der Anleger erhält
im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung,
mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rahmen sei-
ner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steu-
erabzug befreien zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur frei-
willigen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber der ausländi-
schen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den
Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die
gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für jeden in–
und ausländischen Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt (in
scope) oder nicht (out of scope).
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Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anlage-
grenzen. 

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 % Forderun-
gen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die letz-
tendlich auf die von der Kapitalanlagegesellschaft gemeldeten
Daten zurückgreifen, keine Meldungen an das Bundesamt für
Finanzen zu versenden. Ansonsten löst die Überschreitung der
15%-Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bundesamt
für Finanzen über den in der Ausschüttung enthaltenen Zinsan-
teil aus. 

Bei Überschreiten der 40%-Grenze ist der in der Rückgabe oder
Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu melden.
Handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so ist zusätzlich
im Falle der Ausschüttung der darin enthaltene Zinsanteil an das
Bundesamt für Finanzen zu melden. Handelt es sich um einen
thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise
nur im Falle der Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils.

Hinweis:
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit
bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine
Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben ganz oder teilweise
anderen Unternehmen übertragen:
__ Interne Revision
__ Datenschutz
__ Arbeitssicherheit
__ Compliance
__ EDV/IT
__ Human Resources
__ Risk Management/Controlling
__ Betriebsorganisation
__ Vertrieb

Jahres-/Halbjahresberichte / Abschlussprüfer

Die in diesem Prospekt genannten Informationsmöglichkeiten,
wie Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Jahresberichte und
Halbjahresberichte können bei der Gesellschaft selbst oder bei
der Oppenheim Fonds Trust GmbH bezogen werden. Sie können
ferner bei der Depotbank angefordert werden. Außerdem sind sie
im Internet unter www.oppenheim-fonds.de erhältlich.

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahresberichtes
ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Deutsche Treu-
hand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Düsseldorf, beauftragt.

Zahlungen an die Anteilinhaber/Verbreitung der
Berichte und sonstige Informationen

Durch die Beauftragung der Depotbank ist sichergestellt, dass
die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass Anteile
zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt
erwähnten Anlegerinformationen können auf dem auf Seite 3
(Grundlagen) angegebenen Wege bezogen werden. Darüber hi-
naus sind diese Unterlagen auch bei der Depotbank zu erhalten.

Weitere Sondervermögen, die von der Gesellschaft
verwaltet werden

Neben dem in diesem Prospekt genannten Fonds werden von der
Gesellschaft noch folgende Publikumsfonds verwaltet:

a) Richtlinienkonforme Sondervermögen
Advisor Global OP, Albatros Aktien Europa OP, Albatros Aktien
International OP, Albatros Fonds OP, Best Managers Concept I
OP, Delbrück Bethmann Maffei Classic OP, Delbrück Bethmann
Maffei International OP, Delbrück Bethmann Maffei Interrent
OP, Fürst Fugger Wachstum OP, FVV Select I OP, FVV Select II
OP, Global Selection OP, GR Dynamik OP, Inovesta Classic OP,
Inovesta Opportunity OP, KSG Global Trends OP, NOAH-Mix
OP, OP American Equities, OP Bond Active, OP Bond Euro Cor-
porate, OP Bond Euro K, OP Bond Euro L, OP Bond Euro M,
OP Bond Euro Plus, OP Bond Global Opportunities, OP Bond
Spezial K, OP DAX-Werte, OP Dynamics, OP East Asia, OP
Eastern Europe, OP Euro Equities Quant, OP EURO STOXX 50-
Werte, OP European Mid & Small Caps, OP Exklusiv Aktien, OP
Exklusiv Asset Allocation, OP Exklusiv Renten, OP Extra Bond
Euro, OP Extra Portfolio, OP Food, OP FX Opportunities, OP
Global Securities, OP Japan, OP Moneymarket EURO, OP Nik-
kei 225-Werte, OP S&P 500-Werte, OP Select Global, OP Solid
Plus, OP Technology, OP Value European Equities, Oppenheim
Aktien Strategie MultiManager, Oppenheim DA, Oppenheim
Dynamic Europe Balance, Oppenheim Europe Aggregate,
Oppenheim Global-Invest, Oppenheim Portfolio 1, Oppenheim
Portfolio E, Oppenheim Priva-Rent E, Oppenheim Renten Stra-
tegie K, Oppenheim Rentenstrategie M, Oppenheim Spezial III,
Oppenheim Strategiekonzept I, Oppenheim Strategiekonzept II,
Santander Europäische Aktien OP, Santander Globale Aktien OP,
Santander Rent Global OP, Santander Rent OP, ST Interkapital
OP, Stuttgarter Europa Balance OP, Stuttgarter Global Dynamic
OP, Union PanAgora Europa Value OP 

b) Gemischte Sondervermögen
advantage dynamisch OP, advantage konservativ OP, FFPB Sub-
stanz, OP Fonds-Office Aktien, OP Strategieportfolio I, OP Stra-
tegieportfolio II, OP Strategieportfolio III, OP Strategieportfolio
IV, OP Strategieportfolio V, RP Global Absolute Return, RP Real
Estate, RSI International OP, Vermögensmanagement Chance
OP, Vermögensmanagement Rendite OP, W & M Exklusiv OP, 
W & M Global OP

c) Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
OP Hedge Multi Strategies, OP Hedge Multi Strategies Plus

Die Gesellschaft verwaltet darüber hinaus zzt. etwa 70 Spezial-
fonds.



23

V e r k a u f s p r o s p e k t S a n t a n d e r  M i x  O P

Belehrung über das Recht des Käufers zum Wider-
ruf nach § 126 InvG (Haustürgeschäfte)

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Verhandlungen
außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu
bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklä-
rung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden,
wenn er sie nicht der Gesellschaft gegenüber binnen einer Frist
von zwei Wochen schriftlich widerruft; dies gilt auch dann,
wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf ver-
mittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn der ausführ-
liche Verkaufsprospekt dem Käufer ausgehändigt worden ist.
Ist streitig, ob oder zu welchem Zeitpunkt der Verkaufsprospekt
dem Käufer ausgehändigt wurde, so trifft die Beweislast den
Verkäufer. 

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer
nachweist, dass 
a) der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes

erworben hat oder 
b) er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der

Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung
gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen
geleistet, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gege-
benenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbe-
nen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzah-
len, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem
Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.  

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für den
Verkauf der Anteile durch den Anleger.
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A L L G E M E I N E  V E R T R A G S B E D I N G U N G E N

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und
der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH (nachstehend
„Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft aufgelegten
richtlinienkonformen Sondervermögen, die nur in Verbindung mit
den für das jeweilige Sondervermögen aufgestellten „Besonderen
Vertragsbedingungen“ gelten.

§ 1 Grundlagen
(1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und

unterliegt den Vorschriften des Investmentgesetzes (InvG).

(2) Sie legt bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grund-
satz der Risikomischung in den nach dem InvG zugelasse-
nen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Ver-
mögen in Form von Sondervermögen an. Über die hieraus
sich ergebenden Rechte der Anleger werden von ihr Urkun-
den (Anteilscheine) ausgestellt.

§ 2 Depotbank
(1) Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank;

die Depotbank handelt unabhängig von der Gesellschaft und
ausschließlich im Interesse der Anleger.

(2) Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Ver-
tragsbedingungen vorgeschriebenen Aufgaben.

§ 3 Fondsverwaltung
(1) Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögens-

gegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im
Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern
eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben,
diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzu-
legen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung
der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen.

(3) Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der
Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtun-
gen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag ein-
gehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe

der §§ 47, 48 und 50 InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des
Geschäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen gehören.
§ 51 InvG bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft soll für das Sondervermögen nur solche Ver-
mögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum
erwarten lassen. Sie bestimmt in den „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“, welche Vermögensgegenstände für das Sondervermö-
gen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere
Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine weiteren
Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich
des § 52 InvG Wertpapiere nur erwerben, wenn
a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen

Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum amtlichen
Markt zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen sind,

b) sie an einer der im Anhang zu den „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ aufgeführten Börsen zum amtlichen Markt
zugelassen oder in einen der im Anhang aufgeführten orga-
nisierten Märkte einbezogen sind,

c) ihre Zulassung an einer der genannten Börsen zum amt-
lichen Markt oder ihre Einbeziehung in einen der genannten
organisierten Märkte nach den Ausgabebedingungen zu
beantragen ist und die Zulassung oder Einbeziehung inner-
halb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) es Aktien sind, die dem Sondervermögen bei der Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

e) sie in Ausübung von Bezugsrechten erworben wurden.

§ 6 Geldmarktinstrumente
(1) Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine weite-

ren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbe-
haltlich des § 52 InvG für Rechnung des Sondervermögens
Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeit-
punkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine restliche
Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben oder deren
Verzinsung nach den Ausgabebedingungen während ihrer
gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal in
zwölf Monaten, marktgerecht angepasst wird (Geldmarkt-
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instrumente), erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen für
das Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie be-
geben werden 
a) vom Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem

Land, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum,

b) von einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder
einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörper-
schaft eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum,

c) von der Europäischen Union oder einem Staat, der Mit-
glied der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ist,

d) von einer Zentralbank eines Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Europä-
ischen Zentralbank oder der Europäischen Investitions-
bank,

e) von einer internationalen Organisation, der auch die
Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört,

f) von einem Unternehmen, dessen Wertpapiere an einer
inländischen oder ausländischen Börse zum amtlichen
Markt oder organisierten Markt zugelassen sind,

g) von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder von einem Kreditinstitut mit Sitz in
einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach
Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) denjenigen des Gemeinschaftsrechts
gleichwertig sind,

h) von einem Unternehmen, dessen Eigenkapital mindes-
tens 10 Millionen Euro beträgt und das seinen Jahresab-
schluss nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie
78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den Jah-
resabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsfor-
men, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/51/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni
2003, erstellt,

i) von einem Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes, wenn ein anderes Unternehmen dessel-
ben Konzerns, das die Anforderungen der Buchstaben f),
g) oder h) erfüllt, für die Verzinsung und Rückzahlung
dieser Geldmarktinstrumente die Gewährleistung über-
nommen hat,

j) von einem Rechtsträger, dessen Geschäftsbetrieb darauf
gerichtet ist, wertpapiermäßig unterlegte Verbindlich-
keiten im Markt zu platzieren, sofern der Rechtsträger
über Kreditlinien eines Kreditinstituts zur Liquiditäts-
sicherung verfügt,

und die Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vor-
schriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unter-
liegen.

(2) Ferner darf die Gesellschaft für Rechnung eines Sondervermö-
gens auch Geldmarktinstrumente erwerben, für deren Verzin-
sung und Rückzahlung einer der in Absatz 1 Buchstaben a) bis
e) oder g) bezeichneten Aussteller die Gewährleistung über-
nommen hat.

§ 7 Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Bank-
guthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten
haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die
Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem
Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der
BaFin denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind,
gehalten werden. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch
auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile
(1) Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nichts

anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rech-
nung eines Sondervermögens Anteile an inländischen richt-
linienkonformen Sondervermögen und ausländische EG-
Investmentanteile im Sinne des InvG erwerben. Anteile an
anderen inländischen Sondervermögen und ausländische
Investmentanteile, die keine EG-Investmentanteile sind,
sowie Anteile an Investmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital können erworben werden, sofern
a) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie

einer wirksamen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der
Anleger unterstellen, und ausreichende Gewähr für eine
befriedigende Zusammenarbeit zwischen den Behörden
besteht,

b) das Schutzniveau des Anlegers dem Schutzniveau eines
Anlegers in einem inländischen richtlinienkonformen
Sondervermögen im Sinne des InvG gleichwertig ist und
insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwah-
rung der Vermögensgegenstände, die Kreditaufnahme,
die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapie-
ren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der
Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind,

c) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Jahres- und Halb-
jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über
das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und
die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,

d) die Anteile dem Publikum ohne eine Begrenzung der
Zahl der Anteile angeboten werden und die Anleger das
Recht zur Rückgabe der Anteile haben.

(2) Anteile an inländischen Sondervermögen und Investment-
aktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, EG-
Investmentanteile und ausländische Investmentanteile darf
die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Vertragsbe-
dingungen oder der Satzung der Kapitalanlagegesellschaft,
der Investmentaktiengesellschaft oder der ausländischen
Investmentgesellschaft insgesamt höchstens 10 % des Wer-
tes ihres Vermögens in Anteilen an anderen inländischen
Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit ver-
änderlichem Kapital oder ausländischen Investmentvermö-
gen i. S. v. § 50 InvG angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate
Die Gesellschaft bestimmt in den „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“, ob und in welchem Umfang und mit welchem Zweck für
Rechnung des Sondervermögens Geschäfte in Derivaten getätigt
werden dürfen. Beim Einsatz von Derivaten wird die Gesellschaft
die gemäß § 51 Abs. 3 InvG erlassene Rechtsverordnung über
Risikomanagement und Risikomessung in Sondervermögen (Deri-
vateV) beachten.
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§ 10 Sonstige Anlageinstrumente
Die Gesellschaft darf nur bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens insgesamt anlegen in
a) Wertpapieren, die nicht zum amtlichen Markt an einer 

Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt ein-
bezogen sind,

b) Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den
Anforderungen des § 48 InvG genügen,

c) Aktien, welche die Anforderungen des § 47 Abs. 1 Nr. 3 und
4 InvG erfüllen,

d) Forderungen aus Gelddarlehen, die keine Geldmarktinstru-
mente i. S. d. § 48 InvG sind, Teilbeträge eines von einem
Dritten gewährten Gesamtdarlehens sind und über die ein
Schuldschein ausgestellt ist (Schuldscheindarlehen), sofern
diese Forderungen nach dem Erwerb für das Sondervermö-
gen mindestens zweimal abgetreten werden können und das
Darlehen gewährt wurde
__ dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem

Land, den Europäischen Gemeinschaften oder einem
Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung ist,

__ einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder
einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörper-
schaft eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, für die
nach Artikel 44 der Richtlinie 2000/12/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000
über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Kreditinstitute die Gewichtung Null bekannt gegeben
worden ist,

__ sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffent-
lichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum,

__ Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an
einer inländischen oder ausländischen Börse zum amt-
lichen Markt zugelassen sind, oder

__ anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe d),
erster bis dritter Spiegelstrich genannten Stellen die
Gewährleistung für die Verzinsung und Rückzahlung
übernommen hat.

§ 11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen
(1) Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG und die

in den Vertragsbedingungen festgelegten Grenzen und
Beschränkungen zu beachten. 

(2) Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers (Schuld-
ners) über den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 10 % des
Sondervermögens erworben werden; dabei darf der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser
Aussteller (Schuldner) 40 % des Sondervermögens nicht
übersteigen.

(3) Die Gesellschaft darf in solchen Schuldverschreibungen
und Schuldscheindarlehen, die vom Bund, einem Land, den
Europäischen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
einem anderen Staat, der Mitglied der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, aus-
gegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 %

des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldver-
schreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesell-
schaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unter-
liegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen
aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften
in Vermögenswerten angelegt werden, die während der ge-
samten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus
ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken
und die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig für die
fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zin-
sen bestimmt sind. 

(4) Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers nach Maßgabe
von § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG überschritten werden, sofern
die „Besonderen Vertragsbedingungen“ dies unter Angabe
der Aussteller vorsehen. In diesen Fällen müssen die für
Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschie-
denen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des
Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dür-
fen.

(5) Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des
Sondervermögens in Bankguthaben im Sinne des § 49 InvG
bei je einem Kreditinstitut anlegen.

(6) Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumenten, bei denen
dasselbe Unternehmen im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 8 InvG
Aussteller ist oder die Gewährleistung übernommen hat,
insgesamt nur bis zu 5 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen; sie darf in Geldmarktinstrumenten, bei denen das-
selbe Unternehmen im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 8 InvG
Aussteller ist oder die Gewährleistung übernommen hat
und dessen Eigenkapital weniger als 25 Millionen Euro
beträgt, nur bis zu 2 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen. In Geldmarktinstrumenten nach Satz 1 dürfen ins-
gesamt nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens
angelegt werden. In Geldmarktinstrumenten im Sinne des 
§ 52 Abs. 1 Nr. 2 InvG desselben Ausstellers darf die
Gesellschaft nur bis zu 2 % des Wertes des Sondervermö-
gens anlegen.

(7) Die Gesellschaft darf für ein Sondervermögen bei ein und
derselben Einrichtung nur bis zu 20 % des Wertes des
Sondervermögens in eine Kombination der folgenden Ver-
mögensgegenstände anlegen:
__ von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente,
__ Bankguthaben bei dieser Einrichtung,
__ von dieser Einrichtung erworbene Derivate, die nicht

zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen
anderen organisierten Markt einbezogen sind.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.
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(8) Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen und
Schuldscheindarlehen werden bei der Anwendung der in
Absatz 2 genannten Grenzen von 40 % nicht berücksichtigt.
Die in den Absätzen 2 und 3 und Absätzen 5 bis 7 genann-
ten Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz
7 nicht kumuliert werden.

(9) Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest-
mentvermögen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 nur bis zu 20 %
des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Anteilen an
Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 Satz 2
darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes
des Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für
Rechnung des Sondervermögens nicht mehr als 25 % der
ausgegebenen Anteile eines anderen Sondervermögens oder
ausländischen Investmentvermögens erwerben. 

§ 12 Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen

(1) Die Gesellschaft darf alle Vermögensgegenstände dieses
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen über-
tragen oder alle Vermögensgegenstände eines anderen
Sondervermögens in dieses Sondervermögen übernehmen,
wenn
a) beide Sondervermögen von der Gesellschaft verwaltet

werden, 
b) die Anlagegrundsätze und -grenzen nach den Vertrags-

bedingungen für diese Sondervermögen nicht wesent-
lich voneinander abweichen,

c) die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden
Vergütungen sowie die Ausgabeaufschläge und Rück-
nahmeabschläge nicht wesentlich voneinander abweichen,

d) die Übertragung aller Vermögensgegenstände des
Sondervermögens zum Geschäftsjahresende des über-
tragenden Sondervermögens (Übertragungsstichtag)
erfolgt, am Übertragungsstichtag die Werte des über-
nehmenden und des übertragenden Sondervermögens
berechnet werden, das Umtauschverhältnis festgelegt
wird, die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten
übernommen werden und der gesamte Übernahme-
vorgang vom Abschlussprüfer geprüft wird und die
BaFin die Übertragung der Vermögensgegenstände, bei
der die Interessen der Anleger ausreichend gewahrt sein
müssen, genehmigt hat.

(2) Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis
der Nettoinventarwerte des übernommenen und des aufneh-
menden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme.
Die neuen Anteile des übernehmenden Sondervermögens
gelten bei den Anlegern des übertragenden Sondervermö-
gens mit Beginn des dem Übertragungsstichtag folgenden
Tages als ausgegeben.

(3) Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die Zusammenlegung ein-
zelner Sondervermögen zu einem einzigen Sondervermögen
mit unterschiedlichen Anteilklassen. In diesem Fall ist statt
des Umtauschverhältnisses nach Absatz 2 Satz 1 der Anteil
der Anteilklasse an dem Sondervermögen zu ermitteln.

§ 13 Darlehen
(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens

einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein markt-
gerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicher-
heiten ein Wertpapier-Darlehen auf unbestimmte oder
bestimmte Zeit insoweit gewähren, als der Kurswert der zu
übertragenden Wertpapiere zusammen mit dem Kurswert

der für Rechnung des Sondervermögens demselben Wert-
papier-Darlehensnehmer bereits als Wertpapier-Darlehen
übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht übersteigt. Der Kurswert der für eine
bestimmte Zeit zu übertragenden Wertpapiere darf zusam-
men mit dem Kurswert der für Rechnung des Sondervermö-
gens bereits als Wertpapier-Darlehen für eine bestimmte
Zeit übertragenen Wertpapiere 15 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen.

(2) Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom
Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, darf die
Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese
Guthaben in Geldmarktinstrumenten im Sinne des § 48 InvG
in der Währung des Guthabens anzulegen. Die Erträge aus
Sicherheiten stehen dem Sondervermögen zu.

(3) Die Gesellschaft kann sich auch eines, von einer Wertpapier-
Sammelbank oder von einem anderen, in den „Besonderen
Vertragsbedingungen“ genannten Unternehmen, dessen
Unternehmensgegenstand die Abwicklung von grenzüber-
schreitenden Effektengeschäften für andere ist, organisier-
ten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wert-
papier-Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen
der §§ 54 und 55 InvG abweicht, wenn durch die Bedingun-
gen dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anleger
gewährleistet ist.

(4) Sofern die Gesellschaft Darlehen in Bezug auf andere für
das Sondervermögen erwerbbare Vermögensgegenstände
gewähren darf, erfolgt eine Festlegung in den „Besonderen
Vertragsbedingungen“.

§ 14 Pensionsgeschäfte
(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens

Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Abs. 2
Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder
Finanzdienstleistungsinstituten abschließen.

(2) Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, die nach den Vertragsbedingungen für das
Sondervermögen erworben werden dürfen.

(3) Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 
zwölf Monaten haben.

(4) Sofern die Gesellschaft Pensionsgeschäfte in Bezug auf ande-
re, nach den Vertragsbedingungen für das Sondervermögen
erwerbbaren Vermögensgegenstände abschließen darf, erfolgt
eine Festlegung in den „Besonderen Vertragsbedingungen“.

§ 15 Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der An-
leger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Sonderver-
mögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme
marktüblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme
zustimmt. Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als Pen-
sionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes erhalten hat,
anzurechnen.

§ 16 Anteilscheine
(1) Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über

einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

(2) Die Anteile können verschiedene Rechte hinsichtlich der
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rück-
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nahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes, der Ver-
waltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merk-
male (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den
„Besonderen Vertragsbedingungen“ festgelegt.

(3) Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen
oder vervielfältigten Unterschriften der Gesellschaft und der
Depotbank. Darüber hinaus weisen sie die eigenhändige
Unterschrift einer Kontrollperson der Depotbank auf.

(4) Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines
Anteilscheines gehen die in ihm verbrieften Rechte über.
Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber
des Anteilscheines als der Berechtigte.

(5) Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des
Sondervermögens oder die Rechte der Anleger einer Anteil-
klasse bei Einführung der Anteilklasse nicht in einer Glo-
balurkunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in
Mehrfachurkunden verbrieft werden sollen, erfolgt die Fest-
legung in den „Besonderen Vertragsbedingungen“.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen,
Rücknahmeaussetzung

(1) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden
Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesell-
schaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüber-
gehend oder vollständig einzustellen.

(2) Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depotbank oder
durch Vermittlung Dritter erworben werden.

(3) Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der
Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile
zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des
Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die
Depotbank.

(4) Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der
Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen
der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der

Anteile wird der Wert der zu dem Sondervermögen gehören-
den Vermögensgegenstände (Inventarwert) zu den in den
„Besonderen Vertragsbedingungen“ genannten Zeitpunkten
ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt
(Anteilwert). Werden gemäß § 16 Abs. 2 unterschiedliche
Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, ist der
Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede
Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Ver-
mögensgegenstände erfolgt gemäß den Grundsätzen für die
Kurs- und Preisfeststellung, die im InvG und den auf dieser
Grundlage erlassenen Verordnungen genannt sind.

(2) Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich eines
in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ gegebenenfalls
festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der Rücknahmepreis ent-
spricht dem Anteilwert abzüglich eines gegebenenfalls in den
„Besonderen Vertragsbedingungen“ festgesetzten Rück-
nahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer dem Ausgabe-
aufschlag oder Rücknahmeabschlag sonstige Kosten zu ent-
richten sind, ist deren Höhe und Berechnung in den
„Besonderen Vertragsbedingungen“ anzugeben.

(3) Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahme-
aufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteils-
abrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungs-
tag, soweit in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nichts
anderes bestimmt ist.

§ 19 Kosten
In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die Aufwen-
dungen und die der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten
zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet
werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist
in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ darüber hinaus anzu-
geben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund
welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung
(1) Spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des

Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahres-
bericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung
gemäß § 44 Abs. 1 InvG bekannt.

(2) Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres
macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 44
Abs. 2 InvG bekannt.

(3) Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens wäh-
rend des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalanlage-
gesellschaft übertragen, so hat die Gesellschaft auf den
Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen,
der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß § 44
Abs. 1 InvG entspricht.

(4) Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank
und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt anzugeben
sind, erhältlich; sie werden ferner im elektronischen Bun-
desanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend ver-
breiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informa-
tionsmedien bekannt gemacht.

§ 21 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens
(1) Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens

mit einer Frist von mindestens 13 Monaten durch Bekannt-
machung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber
hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen.

(2) Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht
der Gesellschaft, das Sondervermögen zu verwalten. In die-
sem Falle geht das Sondervermögen bzw. das Verfügungs-
recht über das Sondervermögen auf die Depotbank über, die
es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die
Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die der Gesell-
schaft zustehende Vergütung beanspruchen. Mit Genehmi-
gung der BaFin kann die Depotbank von der Abwicklung
und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalanlage-
gesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens nach
Maßgabe der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen.

(3) Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht nach Maßgabe des § 38 InvG erlischt, einen Auf-
lösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen
Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht.
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§ 22 Änderungen der Vertragsbedingungen
(1) Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen ändern.

(2) Änderungen der Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der
Regelungen zu den Aufwendungen und den der Gesellschaft,
der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die
zulasten des Sondervermögens gehen (§ 41 Abs. 1 Satz 1
InvG), bedürfen der Genehmigung durch die BaFin.
Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des
Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen
Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

(3) Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elektro-
nischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hin-
reichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in
den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien bekannt gemacht und treten – mit Ausnahme
der Änderungen nach Absätzen 4 und 5 – frühestens drei
Monate nach ihrer Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung der
BaFin ein früherer Termin genannt wird. In einer Veröffent-
lichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen
und ihr Inkrafttreten hinzuweisen.

(4) Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und den
der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehenden
Vergütungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG) treten 13 Monate
nach Bekanntmachung in Kraft. Die Veröffentlichung
erfolgt gemäß Absatz 3 Satz 2.

(5) Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sonder-
vermögens treten 13 Monate nach Bekanntmachung in
Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3 Satz 2.

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

(2) Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichts-
stand, so ist der Sitz der Gesellschaft Gerichtsstand.
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zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und
der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH (nachstehend „Ge-
sellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte richtli-
nienkonforme Sondervermögen Santander Mix OP, die nur in
Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen von der Ge-
sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 24 Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 

__  Aktien,
__  Schuldverschreibungen,
__  Wandelschuldverschreibungen,
__ Optionsanleihen,
__  Genussscheine,
__  Partizipationsscheine,
__  Indexzertifikate,
__  sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige

Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstru-
mente oder Derivate handelt,

2. Investmentanteile gemäß § 50 InvG,
3. Derivate gemäß § 51 InvG,
4. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG,
5. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG

in- und ausländischer Aussteller. 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen daneben ferner
6. Bankguthaben gemäß § 49 InvG

halten.

§ 25 Anlagegrenzen
(1) Anlageschwerpunkt

Der jeweilige Mindestanteil der Aktien und verzinslichen
Wertpapiere darf 25 % des Wertpapierbestandes nicht
unterschreiten.

(2) Investmentanteile
Bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens dürfen Invest-
mentanteile, die sich auf die in § 24 aufgezählten Vermö-
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gensgegenstände beziehen, erworben werden. Diese müssen
ausweislich des Verkaufsprospektes oder des Halbjahres-
oder Jahresberichtes in einem bestimmten wirtschaftlichen
oder geografischen Bereich spezialisiert sein. Hierzu zählen
auch Index- oder indexorientierte Sondervermögen.

(3) Derivate
1. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des

Sondervermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art
und dem Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend
– zur Ermittlung der Auslastung der nach § 51 Abs. 2
InvG festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von
Derivaten entweder den einfachen oder den qualifizierten
Ansatz im Sinne der DerivateV nutzen; das Nähere regelt
der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf
sie ausschließlich die folgenden Grundformen von Deri-
vaten oder Kombinationen aus diesen Derivaten oder
Kombinationen aus Vermögensgegenständen, die gemäß
§ 24 Nr. 1, 2, 4 und 5 für das Sondervermögen erworben
werden dürfen, mit diesen Derivaten im Sondervermögen
einsetzen. Hierbei darf der nach Maßgabe von § 16 Deri-
vateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Sonderver-
mögens für das Zins- und Aktienkursrisiko oder das Wäh-
rungsrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des
Wertes des Sondervermögens übersteigen.
a) Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß

§ 24 Nr. 1, 4 und 5, anerkannte Finanzindizes, Zins-
sätze, Wechselkurse oder Währungen;

b) Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegen-
stände gemäß § 24 Nr. 1, 4 und 5, anerkannte Finanz-
indizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und
auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die
folgenden Eigenschaften aufweisen:
aa)  eine Ausübung ist entweder während der gesam-

ten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich
und

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt
linear von der positiven oder negativen Differenz
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basis-
wertes ab und wird null, wenn die Differenz das
andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungs-
swaps;
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1) zzt. 5,0 %
2) Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht.
3) zzt. 1,65 %
4) zzt. 0,02 % bei einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren; zzt. 0,05 % bei einer Laufzeit ab 

2 Jahren
5) zzt. 0,05 %

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die
in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb)
beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände
gemäß § 24 Nr. 1, 2, 4 und 5, sofern sie ausschließlich
und nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisi-
kos von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen
des Sondervermögens dienen;

f) Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf
Investmentanteile gemäß § 50 InvG und Schuld-
scheindarlehen gemäß § 52 Nr. 4 InvG sowie Credit
Default Swaps auf Schuldscheindarlehen gemäß § 52
Nr. 4 InvG dürfen nicht abgeschlossen werden.

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf
sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagement-
systems – in jegliche Derivate, mit Ausnahme von Deriva-
ten auf Schuldscheindarlehen gemäß § 52 Nr. 4 InvG, inve-
stieren, die von Vermögensgegenständen, die gemäß § 24
Nr. 1 bis 5 für das Sondervermögen erworben werden dür-
fen, oder von anerkannten Finanzindizes, Zinssätzen, Wech-
selkursen oder Währungen abgeleitet sind. Hierzu zählen
insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps
sowie Kombinationen hieraus. Hierbei darf der dem Sonder-
vermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das
Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des poten-
ziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen
Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen
Geschäften von den in den „Allgemeinen und Besonde-
ren Vertragsbedingungen“ oder in dem Verkaufsprospekt
genannten Anlagegrundsätze und -grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate zum Zwecke der Absi-
cherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der
Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit
sie dies im Interesse der Anleger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz
von Derivaten darf die Gesellschaft jederzeit vom einfa-
chen zum qualifizierten Ansatz gemäß § 7 der DerivateV
wechseln. Der Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf
nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die
Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der
Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden Halb-
jahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

(4) Wertpapierdarlehens- und -pensionsgeschäfte
Die §§ 13 und 14 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“
sind bei den Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen zu
berücksichtigen und gelten für die in § 24 Nr. 2 und 4
genannten Vermögensgegenstände sinngemäß. 
Die in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und
2 InvG anzurechnen. 
Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die
Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen.
Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt
hat, sind auf die Grenze in Abs. 5 anzurechnen.

(5) Bankguthaben
Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen für
Rechnung des Sondervermögens in Bankguthaben nach
Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. 

(6) Geldmarktinstrumente
Geldmarktinstrumente nach § 48 InvG dürfen bis zu 49 %
des Wertes des Sondervermögens erworben werden.

Anlageausschuss

§ 26 Anlageausschuss
Die Gesellschaft bedient sich bei der Auswahl der für das Sonder-
vermögen anzuschaffenden oder zu veräußernden Vermögens-
gegenstände des Rates eines Anlageausschusses.

Anteilklassen

§ 27 Anteilklassen
Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene Anteilklassen
gemäß § 16 Absatz 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“
werden nicht gebildet.

Anteilscheine, Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rück-
nahme von Anteilen und Kosten

§ 28 Anteilscheine
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des
Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach
Bruchteilen beteiligt.

§ 29 Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich

ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind,
sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die
Gesellschaft und die Depotbank von einer Ermittlung des
Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 %1) des Anteilwertes. Es
steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeauf-
schlag zu berechnen.

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. Die Rücknah-
me erfolgt zum Anteilwert.

§ 30 Kosten der Verwaltung/Sonstige Kosten2)

(1) Für die Verwaltung des Sondervermögens erhält die Gesell-
schaft täglich eine Vergütung von 1/365 von bis zu 2,0 %3)

des am vorangegangenen Börsentag festgestellten Wertes
des Sondervermögens. 
Außerdem erhält die Gesellschaft bei Zinsswaps eine Provi-
sion von bis zu 0,05 %4) des Nominalvolumens sowie 20 %
der durch Wertpapier-Darlehensgeschäfte für das Sonderver-
mögen erwirtschafteten Erträge.

(2) Die Depotbank erhält täglich eine Vergütung von 1/365 von
bis zu 0,10 %5) des am vorangegangenen Börsentag festge-
stellten Wertes des Sondervermögens.

(3) Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und ggf. Dritten
zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendun-
gen zulasten des Sondervermögens:
1. Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung

von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
2. bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer
Wertpapiere im Ausland;
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3. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger
bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte und ggf. des
Auflösungsberichtes;

4. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjah-
resberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und
ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;

5. Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den
Abschlußprüfer der Gesellschaft;

6. Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-
grundlagen und der Bescheinigung, daß die steuerlichen
Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts
ermittelt wurden;

7. im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und
Verwahrung eventuell entstehende Steuern;

8. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

(4) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahres-
bericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahme-
abschläge offenzulegen, die dem Sondervermögen im
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von
Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind.
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwal-
tet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf
die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den
Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge berechnen. 
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt die Vergütung offenzulegen, die dem Sondervermögen
von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanla-
gegesellschaft, einer Investment-Aktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital oder einer anderen Gesellschaft, mit
der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer aus-
ländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich ihrer
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die
im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 31 Thesaurierung der Erträge
Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge
– unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs –
sowie die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen wieder an.

§ 32 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Januar
und endet am 31. Dezember.
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Anhang zu den Besonderen Vertragsbedingungen
des richtlinienkonformen Sondervermögens 

Santander Mix OP

Liste der Börsen mit amtlichem Markt und der anderen
organisierten Märkte 

(A) Börsen gemäß § 47 Abs. 1 Ziffer 3 und Ziffer 4 InvG:
Für das Sondervermögen dürfen Wertpapiere, die an folgenden
Börsen zum amtlichen Markt zugelassen sind oder deren Zulas-
sung zum amtlichen Markt zu beantragen ist und innerhalb eines
Jahres nach Ausgabe erfolgt, erworben werden:

1. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und außerhalb
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum:

Land Börsenplatz
Bosnien und 
Herzegowina Banja Luka Stock Exchange
Kroatien Zagreb Stock Exchange
Montenegro Montenegro Stock Exchange
Russland Russian Trading System Stock Exchange,

Moscow Interbank Currency Exchange
Schweiz SWX Swiss Exchange
Serbien Belgrade Stock Exchange
Türkei Istanbul Stock Exchange
Ukraine PFTS Stock Exchange

2. Börsen in außereuropäischen Ländern

Land Börsenplatz
Ägypten Cairo & Alexandria Stock Exchanges
Argentinien Buenos Aires
Australien Australian Securities Exchange (ASX)
Brasilien Sao Paulo, Rio de Janeiro
Chile Santiago
China Hong Kong Stock Exchange, Shanghai 

Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Indien Bombay Stock Exchange (BSE),

National Stock Exchange of India (NSE), 
Calcutta, Delhi, Madras

Indonesien Jakarta Stock Exchange
Iran Stock Exchange of Tehran
Israel Tel-Aviv Stock Exchange
Japan Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
Kanada Toronto, Bourse de Montréal
Kolumbien Colombian Stock Exchange
Korea Korea Exchange (Busan, Seoul)
Malaysia Bursa Malaysia
Mauritius Stock Exchange of Mauritius
Mexiko Mexico City
Neuseeland New Zealand Exchange (NZX)
Peru Lima
Philippinen Philippine Stock Exchange
Singapur Singapore Stock Exchange
Sri Lanka Colombo Stock Exchange
Südafrika Johannesburg (JSE)
Taiwan Taipeh
Thailand Stock Exchange of Thailand
USA American Stock Exchange (AMEX)

New York Stock Exchange (NYSE)
Pacific Stock Exchange
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati
International Securities Exchange (ISE)

(B) Organisierte Märkte gemäß § 47 Abs. 1 Ziffer 3 und
Ziffer 4 InvG:

Für das Sondervermögen dürfen Wertpapiere, die in folgende
organisierte Märkte einbezogen sind oder deren Einbeziehung in
einen organisierten Markt zu beantragen ist und innerhalb eines
Jahres nach Ausgabe erfolgt, erworben werden:

Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union und außerhalb der  ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum:

Land Markt
Japan Over-the-Counter (OTC) Market
Kanada Over-the-Counter (OTC) Market
Korea Over-the-Counter (OTC) Market
Schweiz BX Berne eX-change
USA NASDAQ-System

Over-the-Counter Market (von der NASD
organisierte Märkte wie Over-the-Counter 
Equity Market, Municipal Bond Market,
Government Securities Market, Corporate 
Bonds and Public Direct Participation 
Programs)

Over-the-Counter Market der Mitglieder der International Capi-
tal Market Association (ICMA), Zürich
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Fondsverwaltung

Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen 2, 50667 Köln,
Postfach 10 27 44, 50467 Köln
Telefon  (02 21) 1 45-03
Telefax  (02 21) 1 45-19 18
Telex  8 882 547
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 10,0 Mio.
haftendes Eigenkapital: EURO 9,1 Mio. 
(Stand 01.01.2007)
gegründet: 1971

Gesellschafter
Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.,
Luxemburg

Aufsichtsrat
Detlef Bierbaum

Vorsitzender 
Teilhaber des Bankhauses Oppenheim, Köln

Christopher Freiherr von Oppenheim
Stellvertretender Vorsitzender
Teilhaber des Bankhauses Oppenheim, Köln

Prof. Dr. Gerhard Fels
Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts 
der deutschen Wirtschaft e.V., Köln

Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels 
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft
und Bankrecht an der Universität zu Köln

Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln

Dr. Christoph Hott
Geschäftsführender Direktor des 
Bankhauses Oppenheim, Köln

Geschäftsführung
Dr. Rupert Hengster, Sprecher 
Christof J. Kessler
Ferdinand-Alexander Leisten 
Dr. Wolfgang Leoni 
Dr. Holger Sepp 
Stephan Graf Walderdorff 

Depotbank

Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 900 Mio.
haftendes Eigenkapital: EURO 1.827 Mio.
(Stand 30.03.2007)

Kundenservice

Oppenheim Fonds Trust GmbH 
Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
Service-Telefon  (0 18 02) 145 145
Telefax  (02 21) 1 45-29 00

Vertrieb

Santander Consumer Bank AG
Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach

Wirtschaftsprüfer

KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf

F I R M E N S P I E G E L



Santander Consumer Bank AG
Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Postfach 10 12 14, 41012 Mönchengladbach
www.santander.de

Vertrieb:

Unter Sachsenhausen 2
50667 Köln
Telefon: 02 21/145-03
Telefax: 02 21/145-19 18

Fondsverwaltung:


